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In einer Diskussionsveranstaltung über 
die Patientenverfügung und deren recht-
lichen Würdigung im medizinischen All-
tag kamen der Sächsische Staatsminister 
für Justiz, Herr Geert Mackenroth, der 
Präsident der Sächsischen Landesärzte-
kammer, Herr Prof. Dr. med. habil. Jan 
Schulze und Herr PD Dr. Ulrich Schuler 
vom Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus am 31. Januar 2006 im Seelsorge-
zentrum der Uniklinik Dresden zusam-
men. Diese Veranstaltung stieß auf sehr 
großes Interesse, neben Ärzten und 
Juristen befanden sich auch Pflegeperso-
nal sowie Interessierte unter dem Publi-
kum. Die über 90 Gäste der Veranstaltung 
fanden nicht alle einen Sitzplatz, was aber 
der Veranstaltung keinen Abbruch tat. 

Eingangs referierte der Justizminister 
über die Rechtslage, auch unter Beach-
tung von Bestrebungen der aktiven Ster-
behilfe. Dabei machte er sehr deutlich, 
dass er die aktive Sterbehilfe ablehne und 
jedem empfehlen würde, eine Patienten-
verfügung zu verfassen und vor allem in 
der Familie über das Thema Lebensende 
oder über die Folgen eines unvorherseh-
baren schweren Unfalls zu sprechen. Im 
seltenen Streitfall, wenn es um eine medi-
zinische Entscheidung bei einem unheil-
bar Kranken zur Fortführung lebenserhal-
tender Maßnahmen oder der Berücksich-
tigung des Patientenwillens geht, müsse 

zur Beurteilung der rechtlichen Tragweite 
einer Patientenverfügung und der Indivi-
dualität eines Patienten der Jurist gewisse 
medizinische Kenntnisse haben. Er solle 
wissen, was ein Wachkoma ist, wie be-
stimmte Krankheiten verlaufen und wel-
che Heilungschancen es gibt. Die Ärzte 
hingegen müssen gewisse Kenntnisse in 
den Bereichen des Straf-, Zivil- und 
Betreuungsrechts haben, um die Zulässig-
keit ihres Handelns beurteilen zu können. 
Sie können sich in medizinischen Kon-
fliktsituationen, in denen schnell und 
unmittelbar Entscheidungen getroffen 
werden müssen, nicht mit einem Fachan-
walt in Verbindung setzen und rechtlich 
beraten lassen. Die berufsspezifische 
Sicht bringe es meist mit sich, dass die 
für die jeweils anderen Disziplinen maß-
geblichen Fragen und Antworten nicht 
bekannt sind.
Die Brisanz des Themas Patientenver-
fügung im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um aktive Sterbehilfe erfordert 
jedoch ein Mindestmaß an Grundwissen 
aus allen beteiligten Bereichen. Nur damit 
ist es möglich, Regeln zu entwickeln, die 
einen verantwortungsbewussten Umgang 
sicherstellen. Allein dies zeige, dass mit 
einer isolierten rechtlichen Logik nicht an 
das Thema Sterbehilfe herangegangen 
werden darf. 
Als ein entscheidender Grund für die 
Angst vor dem Lebensende und einer auf-

kommenden Diskussion für die aktive 
Sterbehilfe hat sich die nicht mehr los-
lassende Apparatemedizin herausgestellt. 
Die Menschen befürchten, nicht mehr 
nach ihren eigenen Wünschen und Vor-
stellungen sterben zu können, wenn die 
Zeit dazu gekommen ist. Davon Betroffen 
ist aber nur ein ganz geringer Prozentsatz 
der Patienten in den Kliniken. Um die 
Selbstbestimmung im Sterben zu wahren, 
gibt es das Instrument der Patientenver-
fügung. Doch leider sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für solche Verfügun-
gen noch ungewiss. Im Spannungsbogen 
von Patientenautonomie und Lebensschutz 
spielt die Patientenverfügung jedoch eine 
wichtige Rolle. Die Bundesministerin der 
Justiz, Frau Brigitte Zypries, sollte des-
halb in der neuen Legislaturperiode einen 
Gesetzentwurf vorlegen, der Rechtssicher-
heit bei der medizinischen Betreuung am 
Ende des Lebens gewährleistet und dabei 
insbesondere dem Instrument der Patien-
tenverfügung einen hohen Rang einräumt.

Herr Prof. Dr. Schulze lehnt ebenfalls die 
aktive Sterbehilfe ab, weil dies dem ärzt-
lichen Ethos zuwider laufe und der Pati-
ent sein Vertrauen in den Arzt als Helfer 
und Heiler verlieren würde. Von einem 
Arzt wird erwartet, dass er Leben rette 
und Schmerzen lindere, nicht aber, dass 
er einen Menschen töte. Zur Unterstützung 
des ärztlichen Handelns ist es deshalb 
unabdingbar, dass die Patienten klar ihren 
Willen zum Ausdruck bringen, um am 
Lebensende keine Maßnahmen erdulden 
zu müssen, die von ihnen nicht gewollt 
sind. Eine Patientenverfügung kann die-
sen Prozess erheblich unterstützen. Wobei 
die rechtliche Würdigung durch eine 
gesetzliche Regelung verbessert werden 
kann, es aber zu keiner „Verrechtlichung“ 
kommen darf. Er sieht den Schwerpunkt 
in der Forderung nach einem würdevollen 
Sterben und einer einfühlsamen angemes-
senen Sterbebegleitung „an der Hand“ 
und nicht „durch die Hand“ eines Men-
schen. Von Bedeutung sind hierfür die 
Grundsätze zur ärztlichen Sterbebgleitung 
der Bundesärztekammer (www.baek.de).

Patientenverfügung – 
Zwischen Recht und Medizin

Geert Mackenroth, Sächsischer Staatsminister der Justiz; Nikolaus Krause, Krankenhausseelsorger; 
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, Präsident der SLÄK; PD Dr. Ulrich Schuler, Uniklinikum Dresden (v. l.)



den Zuhörern machten deutlich, dass 
schon allein der Begriff „Diagnose“ juris-
tisch wie medizinisch vollkommen unter-
schiedlich ausgelegt wird. Während ein 

Geert Mackenroth, Sächsischer Staatsminister 
der Justiz
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Herr PD Dr. Schuler sieht für die, zum 
Glück wenigen, Problemfälle im täg-
lichen Klinikalltag auch eine Lösung in 
der Verbesserung der Rechtsposition einer 
Patientenverfügung sowie in der stärkeren 
Beachtung des Patientenwillens bei ärzt-
lichen Entscheidungen. Im Mittelpunkt 
der medizinischen Ausbildung sollte auch 
das Lebensende und das Sterben eine 
stärkere Gewichtung erfahren, damit die 
Medizinstudenten damit konfrontiert wer-
den und Sterben als einen ganz natür-
lichen Vorgang betrachten. Oftmals ist  
es schon ausreichend, Entscheidungen 
mit dem gesunden Menschverstand zu 
treffen.

In der Diskussion mit dem Publikum 
wurde auch deutlich, dass die Unsicher-
heit unter den Patienten bei der Abfassung 
einer Patientenverfügung (www.slaek.de) 
sehr groß ist, weil es sehr viele Vordrucke 
dafür gibt. Umso wichtiger ist die öffent-
liche Diskussion um dieses Thema, so der 
Tenor der Gäste. Auch die Juristen unter 

Arzt in die Diagnose auch subjektive Fak-
toren einfließen ließe, verstünden Juristen 
unter Diagnose nur das konkret festge-
stellte Krankheitsbild. Zugleich sehen 
sich Rechtsanwälte nicht in der Lage ihre 
Klienten zur Patientenverfügung abschlie-
ßend zu beraten. Niedergelassene Ärzte 
haben dagegen nicht die Zeit für eine 
Beratung, zumal diese Beratungsleistung 
nicht honoriert wird. Sinnvoll wäre es in 
einer immer älter werdenden Gesellschaft, 
wenn die Beratung zur Patientenverfü-
gung Bestandteil des EBM werden 
würde.

Dem Krankenhausseelsorger Nikolaus 
Krause, Gastgeber der Veranstaltung, 
gelang eine einfühlsame Moderation. 
Dafür wurde ihm von den Gästen herzlich 
gedankt.

Knut Köhler M.A.
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rezension zu
Bettina von Jagow und Florian Steger 
(Hgg.): Literatur und Medizin. Ein 
Lexikon. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2005. 983 Spalten. Leinen. 59 €.

Da die Medizin mit Grenzsituationen des 
menschlichen Lebens befasst ist und sich 
gerade Dichter ebenfalls dafür interessie-
ren, haben sich die Themen Geburt und 
Tod, Krankheit und Leiden, Normalität 
und Abweichung in vielfältiger Weise in 
der Literatur niedergeschlagen. Es ist 
daher sehr verdienstvoll, dass sich eine 
Literaturwissenschaftlerin und ein Medi-
zinhistoriker die ehrgeizige Aufgabe ge-
stellt haben, in Form eines Lexikons 
einen einführenden Überblick in die Viel-
falt der mit Medizin im weitesten Sinn 
befassten belletristischen Texte zu geben: 
In rund 200 Artikeln von „Abtreibung“ 

bis „Zwang“ haben über 80 Autor(inn)en 
sowohl die medizinischen, medizinhisto-
rischen, manchmal auch psychologischen 
und kulturhistorischen Aspekte eines 
Stichworts dargestellt als auch deren 
literarischen Niederschlag exemplarisch 
gewürdigt. Vollständigkeit ist weder ange-
strebt noch möglich, die Anregungen zum 
eigenen Lesen sind auch so reichlich 
genug. Dabei fällt auf, dass seelische Pro-
bleme einen gewissen Schwerpunkt bil-
den, aber es sind auch ganz aktuelle 
 Themen („Biopolitik“, „Gentechnologie“, 
„Prion“, „Reproduktionstechnologien“ u. a.) 
mit aufgenommen. Bei der Textauswahl 
überwiegt die europäische Perspektive, 
amerikanische Autoren sind unterreprä-
sentiert. Dies wird teilweise dadurch 
 ausgeglichen, dass – den Entwicklungen 
in der „Mediennutzung“ entsprechend – 
auch neueste Filmproduktionen berück-

sichtigt werden, wie überhaupt die Er-
scheinungsjahre der angeführten Werke 
von der Antike bis ins Jahr 2005 reichen. 
Zu jeden Artikel wird außerdem eine 
kleine Auswahl an einschlägiger For-
schungsliteratur angegeben. Ein Personen- 
und Werkverzeichnis erleichtert die Ori-
entierung.

Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha

Buchbesprechung
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Dipl.-Med. Axel Zschiedrich
Österreicher Straße 38, 01279 Dresden
4. 1. 2006

Sächsische Landesärztekammer

Fortbildungsausweis

Hochverehrter Herr Prof. Bach!
Für Ihr Schreiben vom 2. 1. 2006 mag ich 
mich nicht bedanken. Wäre es am 1. April 
gekommen, hätte ich es als gelungenen 
Scherz betrachtet. So aber sitzt mir diese 
Kröte bitter im Hals. Wenn das seitens 
meiner eigenen, gewählten Kammer der 
erste Beitrag im neuen Jahr zur Entbüro-
kratisierung im Gesundheitswesen sein 
soll, dann ist selbiger aus meiner Sicht 
tiefer als in die Unterhose gegangen.
Wird bei solchen Menschenversuchen 
überhaupt noch jemand von der Basis be-
fragt, ist die Selbstbeschäftigung gewähl-
ter ärztlicher Kollegen zum obersten Gut 
erkoren?
Oder ist der Arzt an der Basis nur Arzt 
und nicht Mensch?
Wieviel Schwachsinn muss man ertragen, 
um seine Rente zu erreichen?
Seit 15 Jahren bin ich nunmehr Hausarzt 
mit Leib und Seele. Mein Leib ist dank 
meiner sportlichen Aktivität, die ich übri-
gens nicht als Zwang betrachte und völlig 
selbstständig und freiwillig durchführe, 
bestens, doch meine Seele jault vor 
Schmerz, wenn ich neuerdings mit Bar-
code, Fortbildungsausweis und Stift zur 
Fortbildung anrücken muss. Könnte ich 
doch gleich noch ein UMTS-Handy mit-
nehmen, um life ein Bild während der 
Veranstaltung in die Kammer zu senden, 
dann sähe der Verantwortliche an meiner 
Mimik auch gleich noch, ob ich bei der 
Fortbildung wirklich bei der Sache bin!
Wie tief ist eigentlich das Misstrauen an 
die Basis, dass es solcher Maßnahmen 
bedarf? Mein Misstrauen gegen die Kam-
mer wächst dank solcher Aktivitäten dras-
tisch und ich missbillige sie.
Ich benötige auch keinen Online-Zugang, 
um täglich mein Punktekonto abzurufen! 
Wozu? Haben wir alle eigentlich nichts 
Wesentliches mehr zu tun?

Meine eigene Kammer ist zum Mittel der 
Bürokratisierung und offensichtlich willi-
gem Handlanger einer verfehlten Politik 
geworden.
Ich wünsche mir, dass auch in Ihrem 
Hause Sachverstand anfinge zu walten.
Dieser Brief ist öffentlich!

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Med. Axel Zschiedrich

Herrn
Dipl.-Med. Axel Zschiedrich
Oesterreicher Str. 38, 01279 Dresden      17. 1. 2006

Fortbildungsausweis

Ihr Schreiben vom 4. Januar 2006

Sehr geehrter Herr Kollege,
vielen Dank für Ihr Schreiben. Gern 
möchte ich Ihnen antworten und dies 
umso mehr als die Ärgerlichkeit und Bit-
ternis mit der Sie die „Fortbildungsbüro-
kratismen“ begleiten ein Anlass ist, darauf 
einzugehen.
Ihre Richtung der Kritik – uns als ge-
wählte Vertreter der Ärzteschaft betref-
fend – ist nicht richtig. Die Pflicht zur 
Fortbildung (ein Anliegen der Ärzteschaft 
solange der Berufsstand sich historisch 
zurückverfolgen lässt) ist nicht zur Pflicht-
fortbildung (nach § 95d GMG) geworden, 
weil es die Standesvertreter der Ärzte-
schaft (unter anderem die Landesärzte-
kammern und die Bundesärztekammer) 
so gewollt haben, sondern es ist die Folge 
gesetzgeberischer Maßnahmen der Politik 
gegen den Rat vieler Standesvertreter.
Insofern ist Ihre „eigene Kammer“ nicht 
„zum Mittel der Bürokratisierung“ (wie 
Sie schreiben) geworden. Die Kammer 
versucht nur auf so unkomplizierte Weise 
wie irgend möglich die gesetzlichen 
Regelungen zu handhaben. Wenn Sie also 
großes Misstrauen empfinden, so ist Ihre 
Kammer nicht das rechte Ziel Ihrer Inter-
vention.
Lieber, sehr geehrter Herr Kollege, wir 
alle erleben, dass der Versuch, entbüro-
kratisierend zu wirken, neue Bürokratien 
generiert. Trotzdem versichere ich Ihnen, 

dass wir von der Landesärztekammer her 
alles versuchen, dem in den möglichen 
Grenzen entgegenzuwirken. Insofern sind 
die Barcodes ein Versuch, eine gewisse 
Eleganz in die Punkteerfassung zu brin-
gen; sie sollte nicht dazu führen, dass Ihre 
„Seele vor Schmerz aufjault“. 
Ganz einfach betrachtet:
Sie müssen (weil es das Gesetz – nicht 
die Kammer – so will) 250 Punkte in  
5 Jahren erwerben und (erstmals im Juni 
2009) vor der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen einen Nachweis erbringen. 
Unsere Satzung zeigt Ihnen, auf welche 
Weise Fortbildungsveranstaltungen bewer-
tet werden. Meiner Erfahrung nach sam-
meln sich beim durchschnittlich fortbil-
dungsinteressierten Kollegen die Punkte 
von selbst an. Ob sie nun online verwaltet 
werden oder Sie die Teilnahmebescheini-
gungen selbst sammeln und zu gegebener 
Zeit ein Zertifikat beantragen, können Sie 
im Grunde selbst entscheiden.
Wir glauben nur, dass der angebotene 
Weg am Ende weniger aufwändig für den 
Arzt ist. Ich hoffe, mein Brief konnte Sie 
ein wenig aus der Ratlosigkeit holen und 
grüße Sie ganz herzlich

Prof. Dr. med. habil. Otto Bach
Vorsitzender der Sächsischen Akademie

für ärztliche Fort- und Weiterbildung

Dipl.-Med. Axel Zschiedrich                   20. 1. 2006

Hochverehrter Herr Prof. Bach!
Herzlichen Dank für Ihre rasche Post. Ich 
habe mich aufrichtig über Ihre sachlichen 
Zeilen gefreut. Wenn ich einiges auch als 
bittere Erkenntnis schlucken muss, so 
fühle ich mich doch jetzt wenigstens 
pesönlich sehr gut informiert. Selbstver-
ständlich darf mein Brief mit Ihrem Erwi-
derungsschreiben veröffentlicht werden. 
Ich denke, er trägt auf der einen Seite zur 
Information und auf der anderen Seite zur 
Solidarität und „Mitgefühl“ oder viel-
leicht auch nur zur erstmaligen Zurkennt-
nisnahme /Auseinandersetzung mit die-
sem Thema bei.

Hochachtungsvoll und mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Med. Axel Zschiedrich

Pflicht zur Fortbildung
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Im Zusammenhang mit einem Briefwech-
sel, den wir vorstehend gewissermaßen 
beispielhaft veröffentlichen, erlauben wir 
uns, Ihnen einmal zusammengefasst 
unsere Stellung zu unterschiedlichen Maß-
nahmen, die der Gesetzgeber bezüglich 
ärztlicher Tätigkeiten in den letzten Jah-
ren getroffen hat, in Kürze darzulegen.
Ausgangspunkt sind viele Briefe, die uns 
im Zusammenhang mit der Aushändigung 
der Barcodes und den Formalitäten der 
Erfassung von Fortbildungspunkten für 
die Ärzteschaft zugegangen sind (Bei-
spiel siehe Seite 98). 
Der Ärztekammer wird teils in Unkennt-
nis der realen Adressaten der Probleme 
vorgeworfen, sie betreibe Selbstbeschäfti-
gung, sie vergeude Gelder der Ärzte für 
bürokratischen Unsinn, sie vertrete die 
Kollegen nicht angemessen nach außen 
und vieles andere mehr.
Meist werden diese Kritiken auch im 
Sinne eines generellen Klagens über 
überbordende Bürokratie – von den DRG 
über das Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz, die Zuzahlung gemäß § 28 IV 
SGB V bis hin zu europäischen Urteilen 
zum Bereitschaftsdienst – erweitert.   
Diese vielen konflikthaften Themenfelder 
sind auf unterschiedlichen politischen 
Ebenen – auch auf unterschiedlichen Ein-
flussebenen einer Landesärztekammer 
bzw. der Bundesärztekammer angesiedelt.
Generell dürfen wir feststellen, dass zu 
allen in den apostrophierten Schreiben an 
die Kammer aufgeworfenen Fragen in 
unserem „Ärzteblatt Sachsen“ meist 
mehrfach Stellung bezogen wurde und 
auch aufgezeigt wurde, dass die Vertreter 
der verfassten Ärzteschaft in vielen Fäl-
len im Sinne der Kritiken, um die es hier 
geht, interveniert haben.
Interventionen und Vorschläge sind 
gegenüber der Landesregierung vorge-
bracht worden – die selbst diesbezügliche 
Initiativen ergriff. Auch der letzte Deut-
sche Ärztetag hat Entschließungen gegen 
eine überbordende Bürokratie gefasst.
Die Tragik solcher Prozesse der Verkom-
plizierung gesellschaftlicher Abläufe ist, 
dass sie selbst immer wieder neue Büro-

kratismen generieren und dass, je höher 
in der politischen Hierarchie Entschei-
dungsträger angesiedelt sind – anschei-
nend die Sensibilität für den Moloch 
Bürokratie empfindlich nachlässt. 
Wir als Kammer bekämpfen diese Ten-
denzen wo es nur geht, ohne uns dem 
Zwang entziehen zu können, organisato-
rische Abläufe zu sichern, die den gesetz-
lich geforderten Regelungen entsprechen.
Insofern ist der Einwand der Gesundheits-
ministerin Schmidt, die ärztlichen Selbst-
verwaltungsorgane seien für die Bürokra-
tisierung verantwortlich, höchst proble-
matisch, denn auf die Politik, nicht auf 
die ärztliche Selbstverwaltung gehen die 
meisten so sehr in Kritik stehenden Maß-
nahmen zurück.
Was nun die Fortbildungsverpflichtung 
nach § 95 d GMG angeht, so ist die Sicht-
weise des Vorstandes der Sächsischen 
Landesärztekammer und der Sächsischen 
Akademie für ärztliche Fort- und Weiter-
bildung folgende: 

■	 Die Ärzteschaft und ihre Vertretungen 
haben lange vor der Gesetzgebung 
eindringlich darauf hingewiesen, dass 
es für Ärztinnen und Ärzte eine Pflicht 
zur Fortbildung gibt, der in der Regel 
von den Kollegen auch entsprochen 
werde, mithin eine Pflichtfortbildung 
nicht erforderlich sei.

■	 Ein freiwilliges Fortbildungszertifikat 
wurde 1999 unter anderem auch in 

Sachsen eingeführt, um staatliche 
Regelungen noch abzuwenden. Wie 
bekannt – ohne Erfolg.

■	 Immerhin konnte noch Problema-
tischeres, was politisch erwogen 
wurde, verhindert werden – und zwar 
die regelhafte Wiederholung von 
Facharztprüfungen nach einigen (5) 
Jahren.

■	 Die Kammern waren im Verein mit 
den Kassenärztlichen Vereinigungen 
der Meinung, wenn es denn nun schon 
eine Pflichtfortbildung gäbe, müssten 
die Abläufe in den Händen der Kam-
mern bleiben. 

■	 Wir haben dazu Regeln in einer Fort-
bildungssatzung festgelegt, die von 
der Kammerversammlung verabschie-
det wurde und jedem Kammermit-
glied zugänglich gemacht wurden.

■	 Der derzeitige Problempunkt der 
Interventionen einiger Kolleginnen 
und Kollegen ist nun der Aufwand der 
Erfassung der Fortbildungspunkte. 

■	 Bisher hat jeder am Fortbildungszerti-
fikat Teilnehmende seine Teilnahme-
bescheinigungen an entsprechenden 
Veranstaltungen gesammelt und zu 
gegebener Zeit bei Erreichen von min-
destens 250 Punkten das Zertifikat 
beantragt. (Inzwischen besitzen schon 
264 Kollegen /-innen ein solches bis 
mindestens 2009 reichendes Zertifikat).

■	 Als Zwischenschritt bis zur verwal-
tungstechnischen Ideallösung ist nun 

Offener Brief an die 
sächsischen Ärztinnen und Ärzte

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze Prof. Dr. med. habil. Otto Bach
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vorgesehen, dass jeder Kollege bei 
Besuch einer Veranstaltung (die vom 
Veranstalter angemeldet sein muss) 
einen Barcode auf die Teilnehmerliste 
klebt. Die Liste wird dann in der Kam-
merverwaltung elektronisch erfasst 
und dem Kollegen werden die Punkte 
auf seinem Punktekonto gutgeschrie-
ben. Bei Veranstaltungen im Ausland 
muss der Teilnehmer zunächst weiter 
Teilnahmebescheinigungen sammeln. 

Der Idealzustand eines dann eleganten 
und „unbürokratischen“ Vorgehens (zu-
mindest was den Aufwand der einzelnen 
Ärztin oder des einzelnen Arztes angeht) 

wird erreicht sein, wenn die Kollegen mit 
Hilfe ihres elektronischen Arztausweises 
bei Veranstaltungen ein Erfassungsgerät 
nutzen und dann automatisch die Punkte 
in der jeweiligen Kammer gutgeschrieben 
werden und jedes Jahr mit der Beitrags-
veranlagung – oder online – sofort mitge-
teilt werden können. 

Dieser Zustand – der sicher dann zu mitt-
lerer Zufriedenheit führen wird – könnte 
2008 erreicht werden. Bis dahin bitten wir 
um Verständnis.

Erlauben Sie abschließend bitte noch 
einen Hinweis:

Viele Fragen würden sich auch erledigen 
und viel Unmut ließe sich mildern, wenn 
die Ärzte die Mitteilungen in unserem 
Ärzteblatt in größerem Umfang wahrneh-
men könnten. Hier wird zeitnah und aktu-
ell darüber berichtet und auch das Für 
und Wider vieler berufspolitischer Angele-
genheiten erörtert.

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze
Präsident

Prof. Dr. med. habil. Otto Bach
Vorsitzender der Sächsischen Akademie für ärztliche 
Fort- und Weiterbildung
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Dr. med. Michael Schäfer
Karlsbader Str. 7
08340 Schwarzenberg             19. 1. 2006

An interessierte Kolleginnen und Kollegen

Vom Halbgott zum Volltrottel oder ab 
jetzt wird zurückgelächelt

Ein Beitrag zur Befindlichkeit unseres 
Berufsstandes

Als fortbildungspunktesammelnder und 
inzwischen barcodeetikettierter Mediziner 
weiß ich nicht mehr so recht, ob ich die 
Leidensfähigkeit und geduldige Opferbe-
reitschaft unseres Berufsstandes bewun-
dern oder über seinen brav vorauseilen-
den Gehorsam den Kopf schütteln soll. In 
meiner nichtärztlichen Umgebung sehe 
ich die wachsende Sorge, ob wir denn 
noch recht bei Troste sind. 
Wenn ich allein an die zahlreichen Rege-
lungen und Vorschriften für das Ausfüllen 
der noch viel zahlreicheren Formulare 
denke, die unerklärlicherweise ständig 
durch neue ersetzt werden, an die inzwi-
schen zur unbezahlten Selbstverständlich-
keit gewordene Kassierung einer Kran-
kenkassenbeitragserhöhung – irreführend 
Praxisgebühr genannt – an ICD 10 und 
DMP, an GOÄ und EBM und die in unun-
terbrochener Folge eintreffenden jewei-
ligen Ergänzungs-, Korrektur- und Ände-
rungsmeldungen, an Richtgrößen und 
Leitlinien, an Kompetenznetz und of label 
use, dann sage ich ganz out of law, wenn 
ich diesen ganzen Firlefanz, in dem der 
Patient schon längst zu einem randstän-
digen Fremdkörper verkommen ist, ernst 
nehmen wollte, hätte ich den ganzen lie-
ben langen Tag nichts anderes mehr zu 
tun. Und hätte ich mich tatsächlich ein-
mal durch alle Vorschriften und Para-
graphen hindurchgearbeitet, gibt es eine 
neue Bekanntmachung des Beschlusses 
gemäß § 87 Abs. 1 SGB V zur Änderung 
des Anhanges 2 Abs. 10, Punkt 9a und 
das Spiel begänne von vorn.
Selbst unserer immerwährend lächelnden 
– lacht sie uns eigentlich an, oder lacht sie 

uns aus? – gesundheitslenkenden Holdse-
ligkeit müssen Zweifel gekommen sein, 
ob unter diesen Bedingungen eine ver-
nünftige Praxisführung noch möglich ist 
und so hat sie uns nach tiefsinnigem Grü-
beln und unter tatkräftiger Mithilfe ihrer 
politbürokratischen Strategen eine aller-
liebste Kreation beschert, genannt Quali-
tätsmanagement. Genau darauf haben wir 
noch gewartet!
Es scheinen bei der Holdseligen und ihren 
Strategen allerdings Unsicherheiten über 
die versprochene Überlegenheit ihrer 
Schöpfung im Praxisalltag und angesichts 
der verhaltenen Begeisterung – zumindest 
des noch halbwegs kritischen Teiles – der  
Ärzteschaft zu bestehen, denn die Teil-
nahme daran wurde flugs zum Gesetz 
erhoben. Nun wird allein durch Gesetzes-
kraft kein Sinn aus Unsinn und wenn die 
Freiwilligkeit auf der Strecke bleibt, hat 
die Sache allemal einen Haken. Einige 
scheinen dies dennoch nicht zu durch-
schauen, denn ich hätte es nicht für mög-
lich gehalten, aber es gibt tatsächlich in 
unseren eigenen Reihen Apologeten, die 
diesen Katalog aus aufgeblähten Allge-
meinplätzen und Selbstverständlichkeiten 
allen Ernstes für vernünftig halten. Ich 
weiß nicht, wie diese Kollegen ihre Praxis 
bisher geführt haben und ich weiß auch 
nicht, welchem Erfahrungsschatzkästlein 
die folgenden Kostbarkeiten dieses Kata-
loges entsprungen sind:

Das Praxisteam lernt, selbst zu prüfen, 
ob die Abläufe so stattfinden, wie ge-
plant.
Die Helferinnen können sich noch 
selbstständiger als bislang um die 
Organisation der Praxis kümmern.
Somit bleibt für den Praxisinhaber 
noch mehr Zeit für originär ärztliche 
Aufgaben.

Wer hätte das gedacht? Über solchen 
Schwulst, für den man auch noch kräftig 
zur Kasse gebeten wird, ist man schon 
einigermaßen verblüfft und wird als Ost-
deutscher an Zeiten erinnert, da eine stets 
rechthabende Partei mit ebenso unfehl-

–

–

–

baren wie realitätsfernen Anordnungen 
unser Handeln zu bestimmen versuchte. 
Damals nannte sich das „sozialistischer 
Wettbewerb“. Der war auch nicht freiwil-
lig, aber wenigstens kostenneutral. Auch 
damals wurde uns die Befreiung von büro-
kratischem Ballast versprochen. Insofern 
hat sich nichts geändert, ansonsten sind 
diese Zeiten glücklicherweise vorbei und 
selbstständiges Denken nicht nur erlaubt, 
sondern geboten. Ich habe deshalb einen 
Vorschlag zu machen, der so einfach ist, 
dass ich mich wundere, dass noch nie-
mand darauf gekommen ist: Jeder, der 
von der Richtigkeit und Notwendigkeit 
eines Qualitätsmanagements überzeugt 
ist, sollte dies in seiner Praxis einführen 
dürfen. Sollte sich eine Überlegenheit 
gegenüber der herkömmlichen Praxisfüh-
rung herausstellen – der Beweis dafür 
steht ja bisher aus –, dann wird sich die-
ser Vorteil sehr schnell herumsprechen, 
niemand wird darauf verzichten wollen, 
alle werden begeistert sein und es wird 
keiner legislativen Drohung bedürfen.
In meinem Demokratieverständnis jeden-
falls ist nicht nur das Recht, sondern auch 
die Pflicht enthalten, eine Sache, die ich 
für unsinnig und überflüssig halte, abzu-
lehnen. Ich lasse mich nicht gern zum 
Narren machen und bezahle auch noch 
dafür.
Den Nachdenklichen unter Ihnen – auch 
unter den Apologeten wird es solche 
geben – sei eine Beobachtung Martin 
Walsers aus seinem Buch „Ein sprin-
gender Brunnen“ mitgeteilt, die wohl für 
die allermeisten Vorgänge und Bezie-
hungen in Natur und Gesellschaft gilt und 
auch unsere Situation zu treffen scheint.
Martin Walser schreibt: „Sprachliche Vor-
gänge, von niemandem geordnet oder gar 
reglementiert, und verlaufen doch mit 
einer Regelmäßigkeit, die man als Gesetz 
formulieren könnte. Das ist eine wohl-
tuende Erfahrung. Sprachen, die auch 
durch schriftliche Traditionen existieren, 
die registriert und überwacht und zum 
Bewusstsein gebracht werden von jeder 
Art Sprachwissenschaft, solche Sprachen 
sind eher überladen mit Vorschriften, die 

Fortbildungspunktesammelnder 
Mediziner
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sagen, was richtig und was falsch ist. Der 
unaufgeschriebene Dialekt besorgt das 
mit vollkommener Genauigkeit ohne jede 
Akademie oder auch nur Schriftlichkeit. 
Das heißt: Nicht der Dialekt besorgt das, 
sondern die Leute, zum Beispiel das Dorf. 
Allerdings, wie alles Natürliche stirbt der 
Dialekt, wenn seine Existenzbedingungen 
zu ungünstig werden. Um es zeitgenös-

sisch auszudrücken: wenn das Logotop 
zerstört wird. Dann ist es Zeit, Nachrufe 
vorzubereiten. Diese Zeit wird allmählich 
vorstellbar“.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen 
Sie sich nicht zum Narren machen und 
machen Sie sich vor allem nicht selbst 
dazu. Eigentlich brauchen Sie gar nichts 

zu tun, denn was glauben Sie wird wohl 
passieren, wenn Sie kein Praxismanage-
ment einführen?
Haben Sie Mut, tun Sie das, was Sie für 
richtig halten, wenden Sie sich Ihren Pati-
enten zu und lächeln Sie einfach zurück.

Mit aufmunternden Grüßen
Dr. med. Michael Schäfer

 

V. Bühren, O. Trentz
Checkliste Traumatologie
6., überarb. u. erweiterte Aufl. 2005
640 S., 300 Abb.
EUR [D] 39,95 | CHF 67,90
ISBN-10: 3135981061
ISBN-13: 9783135981062

Die 6. Auflage der Checkliste Traumato-
logie stellt sich fünf Jahre nach Erschei-
nen der letzten Überarbeitung mit praxis-
nahen Informationen zu allen wichtigen 
traumatologischen Fragestellungen in 
neuer Struktur und Aufmachung vor. Die 
vollständig überarbeitete Checkliste wird 
für den Studenten ab dem Praktischen 
Jahr, dem chirurgischen Assistenten in 

Weiterbildung und den Fachärzten für 
Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie 
bei der Versorgung von Unfallpatienten 
ein aktueller und zuverlässiger Ratgeber 
sein. In fünf Abschnitten werden trauma-
tologische Basisinformationen, traumato-
logische Krankheitsbilder, diagnostische 
und therapeutische Grundlagen, speziel-
les Traumamanagement verständlich in 
knappen Worten und klar strukturiert dar-
gestellt. Besonders gehen die Autoren auf 
die Pathophysiologie des Traumatisierten, 
auf die Schockbehandlung, kardiopulmo-
nale Reanimation, Organspende ein und 
betonen die  interdisziplinäre Zusammen-
arbeit. Mit der Einführung des Fachge-
bietes Orthopädie und Unfallchirurgie ab 

1. 1. 2006 wird erkennbar, dass die Trauma-
tologie in der Zukunft nicht mehr durch 
ein einziges Fachgebiet vertreten wird. 

Durch die straffe Strukturierung des 
Inhaltes, ausführliche Abhandlungen aller 
traumatologischen Krankheitsbilder und 
durch die speziellen operativen Therapie-
aspekte erfüllt die Checkliste Traumato-
logie alle Voraussetzungen für einen pra-
xisrelevanten Einsatz in der Klinik und in 
der Ambulanz.

Prof. Dr. med. habil. Winfried Klug

Buchbesprechung
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In seinen letzten beiden Sitzungen hat 
sich der Gesprächskreis Ethik in der 
Medizin der Sächsischen Landesärzte-
kammer mit einem Tabu-Thema beschäf-
tigt: Die Beschneidung von Jungen und 
Mädchen in Deutschland. Ausgelöst 
wurde das Thema durch ein Urteil eines 
Deutschen Gerichtes und einer Umfrage 
von UNICEF, Terres de Femmes, und 
dem Berufsverband der Frauenärzte e.V. 
vom April 2005. Eine bundesweite 
Umfrage unter Gynäkologen hat zusätz-
lich den Verdacht erhärtet, dass auch in 
Deutschland Beschneidungen an jungen 
Frauen und Mädchen durchgeführt wer-
den.

Beschneidung in den Religionen
Vor allem aus den Ländern Afrikas ist die 
Beschneidung von Mädchen und Jungen 
vielen bekannt. Dort ist sie Bestandteil 
einer Zeremonie, bei der der Junge oder 
das Mädchen in den Kreis der Erwachse-
nen aufgenommen und von da an heirats-
fähig wird. Gambia dagegen gehört zu 
den Staaten, in denen die Beschneidung 
an Mädchen im Kindesalter vorgenom-
men wird. Die Kinder sind zwischen sie-
ben Tagen und vierzehn Jahren alt, meist 
jedoch erfolgt der Eingriff im Alter von 
vier bis acht Jahren. Dies gehört zu den 
Traditionen, die nicht leicht zu überwin-
den sind, weil viele junge Männer sich 
weigern, unbeschnittene Frauen zu heira-
ten. Beschnittene Mädchen blieben nach 
deren Wunschvorstellungen auf diese 
Weise auch vor vorehelichen Sexualkon-
takten bewahrt. Unbeschnittene Frauen 
gelten als „unrein“ und werden und 
 bleiben aus der Familie ausgeschlossen. 
 Traditionsgemäß entscheiden nicht die 
Eltern eines Mädchens allein über dessen 
Beschneidung, sondern die Großfamilie. 
Trotz vieler negativer Auswirkungen hal-
ten einige afrikanische Völker an ihrer 
jahrtausendealten Tradition fest. 

Aber auch in der jüdischen und isla-
mischen Religion ist die Beschneidung 
ein wichtiger Bestandteil. Im Judentum 
zum Beispiel muss ein Kind männlichen 

Geschlechts am achten Tag seines Lebens 
beschnitten werden (1. Buch Mose, Kap. 
17;12). Der Beschneidung (Brit mila) 
wird eine sehr große Bedeutung beige-
messen. Dieses Ritual erinnert an den 
heiligen Bund, den Gott mit dem Stamm-
vater Abraham geschlossen hat (1. Buch 
Mose, Kap. 17;10). Durch die Beschnei-
dung des männlichen Gliedes wird das 
Kind in diesen Bund aufgenommen. Sie 
ist auch ein Zeichen verpflichtender 
Gemeinschaft des einzelnen Juden mit 
seinem Volk. Wer daher seinen Sohn nicht 
beschneiden lässt und derjenige, der dies 
auch nach Vollendung des 13. Lebens-
jahres nicht nachholt, stellt sich außerhalb 
des Bundes zwischen Gott und dem Volk 
Israel. 

Im Islam ist die Beschneidung (khitan) 
kein ausdrücklicher Bestandteil des 
Koran, wird aber aus verschiedenen Quel-
len hergeleitet. Frau Dr. Almut Hinz vom 
Orientalischen Institut der Universität 
Leipzig erläuterte dies im Gesprächskreis: 
Ein wesentliche Quelle dafür, dass die 
Beschneidung im Islam verankert ist, ist 
die Sunna (gewohnte Handlungsweise), 
die sich daran orientiert, was Muhammad 
gesagt, getan, geduldet oder bewusst nicht 
getan haben soll und die in den sogenann-
ten Hadithen (Aussprüche Muhammads, 
Erzählungen über sein Handeln) festge-
halten ist. Dort ist jedoch immer nur von 
der Beschneidung des Mannes die Rede. 
Die Beschneidung von Frauen ist aber 
nicht verboten. Und was nicht verboten 
ist, darf auch angewendet werden. Die 
weibliche Beschneidung beruht nach Auf-
fassung von Frau Dr. Hinz auf vorisla-
mischen Religionen oder Bräuchen. Im 
Laufe der Jahrhunderte ist deshalb die 
weibliche Beschneidung zum festen 
Bestandteil besonders der Länder gewor-
den, welche ihre Wurzeln in Naturreligi-
onen haben. In Ägypten ist die weibliche 
Beschneidung sogar verboten und wird 
dennoch durchgeführt. Es gibt auch 
 islamische Rechtsgelehrte die zumindest 
für die weibliche Genitalverstümmelung 
Gegenargumente finden: ‚Gott verstüm-

melt nicht‘, ‚es gibt keine Organe ohne 
nützliche Funktion‘ oder ‚Gott würde 
Menschen nicht in das Verderben stür-
zen‘.

Situation in Europa und Deutschland
In der westlichen Welt werden Beschnei-
dungen an Jungen vor allem in den USA 
und Großbritannien vorgenommen. Der 
Grund dafür ist zumeist nicht religiöser, 
sondern hygienischer Art. Dort sind die 
Zahlen aber seit Jahren rückläufig. Dage-
gen weitgehend unbekannt ist, dass auch 
in Deutschland Beschneidungen an Jun-
gen wie an Mädchen aus religiösen oder 
kulturellen Gründen vorgenommen wer-
den. Unterschiedliche Quellen sprechen 
allein von sieben bis achttausend Mäd-
chen. Und in den jüdischen Gemeinden 
wird die Beschneidung an Jungen nach 
vorheriger Beratung der Eltern als Privat-
leistung durchgeführt. Eine genaue Zahl 
der Beschnittenen ist aber unbekannt. Mit 
der Zunahme von ausländischen Mitbür-
gern dürfte diese eher ansteigen.

Rechtliche Dimension
Zumeist erfolgt eine religiöse Beschnei-
dung von Kindern in Deutschland auf 
Wunsch der Eltern. Nach einer kritischen 
Darlegung der Rechtslage durch Prof. Dr. 
jur. Bernd-Rüdiger Kern, wonach in eine 
Beschneidung ohne medizinische Indika-
tion nur der Betroffene selbst einwilligen 
kann – was bei Kindern unter 14 Jahren 
grundsätzlich nicht anzunehmen ist – und 
der ausführende Arzt daher eine Körper-
verletzung begehen würde, stellte sich die 
Frage, ob die religiöse Beschneidung 
durch das Grundrecht der Religionsfrei-
heit oder durch das Grundrecht der religiö-
sen Erziehung seiner Kinder (Art. 6 II GG) 
gedeckt sein könnte. Zur Religionsfreiheit 
gehört auch die Freiheit der Religions-
ausübung. Davon umfasst ist nach herr-
schender Meinung zum Beispiel die Taufe 
oder Konfirmation der Kinder.  

Und die Beschneidung? Nach einer an der 
Schwere der Folgen ausgerichtete Tren-
nung zwischen der Beschneidung von 

Beschneidung in Deutschland 
Religionsfreiheit 
oder Körperverletzung?
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Jungen und der Beschneidung von Mäd-
chen durch die Mitglieder des Gesprächs-
kreises, kamen die Teilnehmer der Dis-
kussion zu der Ansicht, dass die Beschnei-
dung von Jungen möglicherweise von  
der Religionsausübung gedeckt sei, die 
Beschneidung der Mädchen aber keines-
falls, weil für den beschnittenen Jungen 
nach derzeitigem Kenntnisstand kaum 
gravierende negative Folgen entstünden. 
Ganz anders verhalte es sich dagegen bei 
der Beschneidung von Mädchen. Diese 
Beschneidung, vor allem die der Klitoris 
und der Schamlippen in Verbindung mit 
dem Zunähen des Geburtskanals (Pharao-
nische Beschneidung) bedeute einen ganz 
erheblichen Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit und die Erlebniswelt der 
Frau. 

Bei einer Abwägung der widerstreitenden 
Grundrechtspositionen muss die Religi-
onsfreiheit der Eltern hinter das Grund-
recht auf körperliche Unversehrtheit des 
Kindes zurücktreten. Es kann letztlich 
nicht darauf ankommen, ob die Beschnei-
dung in der jeweiligen Religion verankert 
ist oder wie gravierend die Folgen des 
Eingriffs sind. Das Recht des Kindes auf 
körperliche Unversehrtheit stellt gleich-
wohl das höhere Rechtsgut dar. Zudem 
greift die Fürsorgepflicht der Eltern.

Der in vielen Ländern Afrikas verbreitete 
Brauch der Beschneidung von Mädchen, 
bei dem die Klitoris und teilweise die 
Schamlippen beschnitten werden, wird in 
Deutschland als Körperverletzung gemäß 
§ 223 StGB strafrechtlich verfolgt. Die 
Beschneidung erfüllt auch den Straftatbe-
stand der gefährlichen Körperverletzung 
nach § 224 StGB, da sie mittels eines 
Messers oder Skalpells durchgeführt wird. 
Die Körperverletzung ist auch dann nicht 
nach § 228 StGB gerechtfertigt, wenn das 
Mädchen in sie einwilligt, weil Kinder 
unter 14 Jahren regelmäßig nicht einwil-

ligungsfähig sind. Die Eltern dagegen 
können nicht wirksam in die Beschnei-
dung Ihres Kindes einwilligen, da es sich 
um einen medizinisch nicht indizierten 
Eingriff handelt. Strafbar machen sich 
hier der die Beschneidung Ausführende, 
aber auch die Eltern des Kindes, die sie 
zulassen. Als Strafrahmen sieht das 
Gesetz in minder schweren Fällen eine 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren vor. Sofern ein Arzt die 
Beschneidung vornimmt, kommt auch ein 
Berufsverbot nach § 70 StGB in Betracht. 
Die Eltern können sich darüber hinaus 
nach § 171 StGB wegen der Verletzung 
ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihrem 
Kind strafbar machen. Deutsche Ärzte 
haben in solchen Fällen das Recht, ihre 
Schweigepflicht zu brechen. Eine Melde-
pflicht wie in Frankreich gibt es dagegen 
nicht. Die deutsche Justiz ging in einem 
Fall sogar soweit, dass sie einer Asylbe-
werberin die Ausreise in ihr Heimatland 
verweigerte, weil bekannt geworden war, 
dass die Frau ihre Tochter dort beschnei-
den lassen wollte.

Bei konsequenter Anwendung dieser 
Rechtsprechung, müsste auch die religi-
öse Beschneidung von Jungen in Deutsch-
land strafbar sein. Ärzte würden somit bei 
der Beschneidung eines minderjährigen 
Jungen eine Körperverletzung und die 
Eltern des Jungen würden sich der Ver-
letzung ihrer Fürsorgepflicht strafbar 
machen. 

Fazit
Der Gesprächskreis Ethik in der Medizin 
vertritt nach seiner abschließenden Dis-
kussion die Ansicht, dass Ärzte, die ent-
sprechende religiöse Gruppen betreuen, 
um die Problematik wissen und das 
Gespräch mit den Eltern suchen sollten. 
Nur so kann es gelingen, zumindest den 
in Deutschland geborenen oder aufwach-
senden Mädchen und Jungen die Mög-

lichkeit einer eigenständigen Entschei-
dung zu ermöglichen. Es gibt durchaus 
Muslime und auch Juden in Deutschland, 
die ihre Kinder nicht beschneiden lassen. 
Als Vorbild sei die Schweiz angeführt,  
wo es einen offiziellen Leitfaden zum 
Umgang mit beschnittenen Patientinnen 
gibt. Auch in anderen europäischen Län-
dern, beispielsweise in Norwegen, Frank-
reich und wiederum der Schweiz, wird 
die verstümmelnde Beschneidung von 
Frauen und Mädchen schon lange straf-
rechtlich verfolgt. 

Der Gesprächskreis ist sich bewusst, dass 
Verbote allein nicht ausreichen, weil dann 
die Gefahr besteht, dass Eltern ihre Kin-
der in der Illegalität oder im Herkunfts-
land unter extrem schlechten hygieni-
schen Bedingungen beschneiden lassen.

Zum Umgang mit bereits beschnittenen 
Frauen und Mädchen hat die Bundesärz-
tekammer im Februar 2006 eine entspre-
chende Empfehlung veröffentlicht. Diese 

„Empfehlung zum Umgang mit Patien-
tinnen nach weiblicher Genitalverstüm-
melung“ (Deutsches Ärzteblatt 103, 
3.2.2006, A-285) dient dazu, den betrof-
fenen Frauen und Mädchen entsprechend 
ihrem Leidensdruck und Beschwerdebild 
zu helfen. Insbesondere bei gynäkolo-
gischen und geburtshilflichen Behand-
lungen müssen die anatomischen Beson-
derheiten sowie die Wünsche der Patien-
tinnen funktional, medizinisch und psy-
chologisch berücksichtigt werden. Die 
Empfehlungen richten sich deshalb an die 
behandelnden Ärzte, um zu einem opti-
malen Behandlungsergebnis nach Geburt, 
Operation sowie Wundversorgung zu 
kommen.

Prof. Dr. jur. Bernd-Rüdiger Kern
Gesprächskreis Ethik in der Medizin

Knut Köhler M.A.
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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An die 
Redaktion des „Ärzteblatt Sachsen“
Herrn Prof. Dr. Klug 
3. 2. 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Thema „Umgang mit Impfgegnern 
unter der Ärzteschaft“ bitte ich um Ver-
öffentlichung des nachstehenden Beitra-
ges.
Schutzimpfungen gehören bekannter 
maßen zu den wirksamsten Maßnahmen 
der primären Prävention gegen Infektions-
krankheiten und neuerdings auch gegen 
bestimmte Krebserkrankungen.
Die rechtlichen Grundlagen sind in 
Deutschland mit dem Infektionsschutzge-
setz § 20  ff klar geregelt. Der sächsische 
Staat (SMS) mit seiner Sächsischen Impf-
kommission (SIKO) und dem Öffentli-
chen Gesundheitsdienst und die Sächsi-
sche Landesärztekammer mit ihrer Aka-
demie für ärztliche Fort- und Weiterbil-
dung haben die praktische Umsetzung in 
Form von zahlreichen, regelmäßig statt-
findenden Weiterbildungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen sowie diesbezüglichen 
Veröffentlichungen (Impfempfehlungen 
der SIKO E1bis E12) seit langem vorbild-
lich vollzogen.
Um so erstaunlicher ist die Tatsache, dass 
in praxi auch ärztlicherseits in zuneh-
mendem Maße von empfohlenen Standard-
impfungen abgeraten wird oder diese 
nicht termingerecht appliziert werden. 
Öffentliche Impfempehlungen sind auch 
nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes 

vom 15. 2. 2000 medizinischer Standard 
mit Leitliniencharakter. Dies ist in meinen 
Augen ein klarer Verstoß gegen das Gebot 
der ärztlichen Sorgfalts- und Qualitätssi-
cherungspflicht in der täglichen Arbeit.
Disziplinarisch und rechtlich bleibt dies 
zurzeit in Deutschland – entgegen zum 
Beispiel der Order, das billigste Medika-
ment zu verordnen – leider noch unbe-
achtet. Nicht so in Österreich !
Ich bitte daher um Veröffentlichung oder 
Abdruck einer diesbezüglichen Mitteilung 
in „Kinder- und Jugendarzt“ 2006, Heft 1, 
S. 18 (Anlage).
Welche Positionen beziehen zu diesem 
Problem das Sächsische Staatsministe-
rium für Soziales, die Sächsische Landes-
ärztekammer (Qualitätsausschuss, Ethik-
kommission), die GKK, die Kassenärztli-
che Vereinigung Sachsen und die Gesund-
heitspolitiker der im Sächsischen Landtag 
vertretenen Parteien? 
 
Prof. Dr. med. habil. Siegwart Bigl
Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission

Österreichische Ärztekammer statuiert 
Exempel: „Volksgesundheit geht vor 
Meinungsfreiheit“

Ein Jahr Berufsverbot für Impfgegner

Die Disziplinarkommission der steie-
rischen Ärztekammer hat gegen einen 
Arzt, der sich seit Jahren explizit und 

vehement gegen Impfungen ausspricht, 
ein bedingtes einjähriges Berufsverbot 
verhängt. Der Homöopath hält Impfungen 
für nutzlose, gar schädlich und empfiehlt 
stattdessen frische Luft und genügend 
Schlaf. Ein Privatmensch darf so denken, 
ein Arzt nicht“, so der Referent der steie-
rischen Ärztekammer, Dieter Spork. Dies 
verletzt die ärztliche Sorgfaltspflicht und 
schade dem Ansehen des Ärztestandes.

„Kinder haben ein Recht auf Schutz“
Impfungen seien, so Spork, gut verträg-
lich und Kinder hätten ein Recht auf 
Schutz vor gefährlichen Infektionskrank-
heiten. Er könne es nicht verstehen, dass 
es Ärzte gibt, die gegen das Impfen auf-
treten. Das Recht der Kinder auf Schutz 
vor gefährlichen Infektionskrankheiten 
wiege schwerer, als die Meinungsfreiheit 
des gebannten Kollegen, der mehrfach als 
Organisator von impfkritischen Veranstal-
tungen auftrat. Das Urteil – ein Jahr 
Berufsverbot bedingt auch drei Jahre – ist 
eine Art Bewährungsstrafe und heißt, 
dass der Arzt zunächst weiterarbeiten 
darf, ihm die Kammer jedoch bei einer 
erneuten Verfehlung das Berufsrecht ent-
ziehen kann. Konsequent hat der Kollege 
alle impfkritischen Stellungnahmen aus 
seiner Homepage entfernt.
Bleibt die Frage offen: „Ist Österreich 
mehr Rechtsstaat als die Bundesrepublik 
oder  weniger?“ kup

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus 
„Kinder- und Jugendartz“ 2006, Heft 1, S. 18.

Schutzimpfungen

Der Bereich Deszensus- und Inkontinenz-
therapie hat innerhalb des Fachgebietes 
Gynäkologie/Geburtshilfe in den letzten 
Jahren durch die Entwicklung einer Viel-
zahl neuer Methoden und Techniken eine 
dynamische Entwicklung genommen. 
Aber auch andere Fachgebiete, insbeson-
dere die Urologie widmen sich verstärkt 
dieser Problematik. 

Auf Initiative von Herrn Chefarzt Dr. 
Lobodasch, Frauenklinik DRK Kranken-
haus Chemnitz Rabenstein, und unter sei-
ner Leitung hat sich im August 2005 unter 
dem Dach der Sächsischen Gesellschaft 
für Frauenheilkunde die Arbeitsgruppe 
Urogynäkologie und Beckenbodenchirur-
gie gegründet.

Die Arbeitsgruppe sieht zunächst ihre 
Aufgabe darin, den aktuellen Sachstand 
in Diagnostik und Therapie in Sachsen in 
diesem Bereich zu erfassen, Empfehlun-
gen für eine standardisierte Diagnostik 
und Therapie zu erarbeiten und ein 
Implantatregister aufzubauen.
Interessenten erfahren Genaueres unter 
www.urogynaekologie-sachsen.de

Arbeitsgruppe Urogynäkologie
und Beckenbodenchirurgie 

http://www.urogynaekologie-sachsen.de/
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Dr. med. Lothar Markus
24. 12. 2006

Delegierung des Harnblasenkatheter
wechsels an Pflegepersonal

In den Mitteilungen der Kassenärztli- 
chen Vereinigung Sachsen am 25.  5.  2004 
wurde in einer Information der Bezirks-
stelle Leipzig Nr. 2/04 mitgeteilt, dass das 
Wechseln des transurethralen Harnblasen-
katheters sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern eine Leistung der medizinischen 
Behandlungspflege des Pflegepersonals 
ist und somit von den Ärzten als medizi-
nische Leistung delegiert werden könne. 
Da zum damaligen Zeitpunkt mit dem 
alten EBM diese Leistung den Ärzten 
nicht erstattet wurde, kam diese Mittei-
lung vielen Kolleginnen und Kollegen 
sehr entgegen, denn es war dann möglich, 
diese Leistung privat nach GOÄ dem 
Pflegedienst oder Pflegeheim in Rech-
nung zu stellen, falls man diese Leistung 
nicht erbringen konnte oder wollte.

Mit der Einführung des EBM 2000 plus 
ist für das Wechseln des transurethralen 
Harnblasenkatheters wieder eine EBM-
Nummer geschaffen worden, trotzdem 
werden aus den verschiedensten Gründen 
einige Ärzte von der Möglichkeit der 
Delegierung dieser Leistung Gebrauch 
machen wollen.

Ich habe der Delegierung dieser Leistung 
an das Pflegepersonal von Anfang an mit 
großer Skepsis entgegengesehen, da ich 
wusste, dass zum Beispiel bei Männern 
keinerlei Erfahrung des Pflegepersonals 
mit dem Katheterwechseln vorlag. Des 
Weiteren durfte ich erfahren, wie eine 
Pflegerin bei einer Patientin von mir bei 

einem Katheterwechsel drei Katheter ver-
braucht hatte und mich drei Tage später 
zu dieser Patientin wegen einer schweren 
hämorrhagischen Harnblasenentzündung 
rief. Die Pflegerin wollte mir in diesem 
Zusammenhang glaubhaft machen, dass 
zwei Ballon-Katheter defekt gewesen 
wären. Als ich die Pflegerin dann bat, mir 
das Katheterwechseln bei der Patientin 
einmal vorzuführen, demonstrierte sie mir 
in vollendeter Weise, wie man den Kathe-
ter in die Vagina aber nicht in die Urethra 
einführt.

Somit konnte ich mit Sicherheit davon 
ausgehen, was ich schon vermutet hatte, 
dass die Pflegerin beim Verbrauch von 
drei Ballon-Harnblasenkathetern alle drei 
in die Vagina geschoben hatte. Den letz-
ten vorhandenen Katheter hatte sie dann 
nach dem Einführen in die Vagina auch 
noch in die Harnröhre geschoben und 
durch den hochgradig kontaminierten 
Katheter eine schwere hämorrhagische 
Urocystitis ausgelöst.  

In einem weiteren Pflegeheim durfte ich 
erleben, dass man das Katheterwechseln 
übernehmen wollte, um das private ärzt-
liche Honorar einzusparen, obwohl aber 
keinerlei fachliche Voraussetzungen für 
die Übernahme dieser Leistung vorhan-
den waren. 

Da mir bekannt war, dass das Pflegeper-
sonal sehr unzureichende Qualifikations-
voraussetzungen für die Übernahme des 
transurethralen Harnblasenkatheterwech-
sels besitzt und auch keine Qualifikati-
onsvoraussetzungen  fixiert waren, habe 
ich die Sächsische Landesärztekammer 
um eine schriftliche Stellungnahme zu 
dieser Problematik gebeten. 

Mit Schreiben vom 29. 11. 2005 teilte 
diese Folgendes mit:

„In der letzten Sitzung des Ausschuss 
Qualitätssicherung wurde ihr Anliegen 
ausführlich beraten. Die Mitglieder des 
Auschusses sind einstimmig der Ansicht, 
dass das Wechseln eines transurethralen 
Harnblasenkatheters nur an einschlägig 
qualifiziertes Personal delegiert werden 
darf. Als angemessene Voraussetzung 
wird eine Hospitation auf einer urolo-
gischen Station oder einer urologischen 
Ambulanz angesehen, bei der unter Anlei-
tung und Aufsicht mehrere Katheterwech-
sel durchgeführt werden und von einem 
Urologen bestätigt wurden. Dessen unge-
achtet ist der diese Leistung delegierende 
Arzt natürlich immer noch in der Kon-
trollpflicht.“

Somit sind eindeutige Qualifikationsvor-
aussetzungen an das Pflegepersonal for-
muliert, die jeder Arzt, der diese Leistung 
delegiert, auch unbedingt kennen und ein-
fordern sollte.

Das Wechseln des transurethralen Harn-
blasenkathers verlangt nicht nur Übung, 
um ein steriles Arbeiten und möglichst 
schmerfreies Legen des Katheters zu 
sichern, sondern es können auch schwere 
Komplikationen mit erheblichen Folgeko-
sten auftreten, wenn eine schwere Infek-
tion verursacht oder eine Perforation 
gesetzt wird, wie das bei Männern mit 
einer Prostatahyperplasie durchaus mög-
lich ist.

Dr. med. Lothar  Markus
Seeburgstraße 53

04103 Leipzig

Harnblasenkatheterwechsel
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„Der Einfluss des Zionismus auf Medi- 
zin und Gesundheitswesen“ lautete das 
anspruchsvolle Thema des am 7. und 8. 
September 2005 in Dresden ausgetra-
genen 8. Medizinhistorischen Kolloqui-
ums „MEDIZIN UND JUDENTUM“.
Inwieweit die theoretischen, politischen 
und sozialen Konzeptionen und prakti-
schen Konsequenzen des Zionismus, der 
fälschlich weitgehend allein als Bewe-
gung zur Errichtung eines jüdischen 
Staates in Palästina reflektiert wird, auch 
auf die Medizin und vor allem das Ge-
sundheits- und Sozialwesen der mittel-
europäischen Länder und Palästinas von 
Einfluss waren bzw. nachhaltigere Rele-
vanz gewinnen konnten, lässt sich im 
deutschsprachigen Schrifttum kaum nach-
vollziehen. Es liegen nämlich zu dieser 
spezifischen Problematik hier kaum 
 einschlägige wissenschaftliche Untersu-
chungen und Abhandlungen vor. Um so 
erfreulicher war, dass die vom Institut für 
Geschichte der Medizin der Medizi-
nischen Fakultät Carl Gustav Carus der 
Technischen Universität Dresden initiierte 
Veranstaltung sowohl namhaften Zuspruch 
aus dem In- und Ausland (Israel, Polen, 
Türkei) erfuhr, als auch von gewichtigen 
Beiträgen mit hohem Erkenntnisgewinn 
und weitreichender Diskussionsgrundlage 
getragen wurde.

Angesichts eines der innenpolitischen 
Entwicklung in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts geschuldeten wachsenden Anti-
semitismus – nicht zuletzt in den osteuro-
päischen Ländern und hier vor allem in 
Rußland, wo fast die Hälfte der dama-
ligen jüdischen Bevölkerung lebte – war 
die zionistische Idee Anfang der 1880er 
Jahre zunächst als Aufruf zur Emanzipa-
tion und Rückbesinnung auf eine national-
jüdische Identität formuliert worden. Ihr 
Wortführer war der russische jüdische 
Arzt und Schriftsteller Leon Pinsker (1821 
bis 1891), der ursprünglich der Assimila-
tionsidee, der Idee der „Russifikation“ 
anhing und sich für die bürgerliche 
Gleichberechtigung der Juden in der rus-
sischen Gesellschaft, für eine Erziehung 

der Juden in russischer Sprache und rus-
sischem Geiste einsetzte. Offensichtlich 
bereits die Ereignisse von 1871 in seiner 
Heimatstadt Odessa, wo während der 
Osterfeiertage ein Pogrom angezettelt 
worden war, jüdische Häuser und Ge-
schäfte geplündert wurden, ohne dass die 
Behörden eingeschritten wären oder auch 
die russische Intelligenz zu den Vorfällen 
Stellung bezogen hätte, und schließlich 
die Pogrome 1881/82 führten Pinsker zu 
der Überzeugung, dass die Assimilation 
bzw. Russifikation nicht zur Lösung der 
Judenfrage führen werde. Als neuen Weg 
proklamierte er nun eine Re-Nationalisie-
rung und Wiedergewinnung eines Territo-
riums für die Juden, der jedoch zunächst 
insbesondere bei weiten Kreisen des west-
europäischen assimilierten Judentums auf 
Vorbehalte oder gar Ablehnung stieß. Mit 
der Verbreitung nationaljüdischer Ideen 
könne – so die tiefsitzende Furcht – die 
erlangte staatsbürgerliche Stellung der 
Juden gefährdet werden. Pinsker hinge-
gen, der die Juden als nicht assimilierbar 
betrachtete, war klar, dass die Lösung 
nicht vom Fortschritt der Kultur oder vom 
Kosmopolitismus zu erwarten ist. Das 
jüdische Volk habe kein eigenes Vaterland, 
wenn auch viele Mutterländer, kein Zen-
trum, keine eigene Regierung, keine Ver-
tretung, sei überall anwesend und nir-
gends zu Hause. Als gleichwertig würden 
die Juden erst dann anerkannt, wenn das 
Bedürfnis nach nationaler Selbständigkeit 
zu dem neuen Bewusstsein führe, die 
Juden seien eine Nation wie alle anderen 
Nationen. Damit würden auch die Völker 
ihre ablehnende Haltung gegenüber Juden 
(„Judophobie“) aufgeben, der Judenhass 
höre auf zu existieren. Mit seiner natio-
naljüdischen Idee (1882 „Autoemancipa-
tion“) hatte Pinsker eine Einsicht vorweg-
genommen, die zwei Jahrzehnte später – 
ergänzt durch den von Theodor Herzl 
(1860 bis 1904) begründeten politischen 
Zionismus (1896 „Der Judentstaat“) – Allge-
meingut in der zionistischen Bewegung 
werden sollte (Julius H. Schoeps, Potsdam).
Der jüdische Nationalgedanke war aller-
dings nicht allein und ausschließlich auf 

das Ziel einer Ansiedlung der Juden in 
einem geeigneten Land (die verheißene 
Rückkehr nach Zion / Jerusalem / Paläs-
tina stand zunächst nicht im Vordergrund) 
ausgerichtet. Er implizierte vielmehr auch 
ein nationales jüdisches Selbstwertgefühl 
und -bewusstsein, das sich nicht zuletzt 
an den Werten geistiger und körperlicher 
Gesundheit orientierte. Noch 1930 wurde 
im Vorwort zu der anlässlich der II. Inter-
nationalen Hygiene-Ausstellung zu Dres-
den herausgegebenen Schrift „Hygiene 
und Judentum“ angemahnt, was die Juden 

„an seelischen und für ihre geistige und 
körperliche Gesundheit bedeutsamen, uner-
 setzbaren – und auch unersetzt gebliebe-
nen – Werten eingebüßt haben, als sie 
ihren religiös-kulturellen Eigenbesitz im 
19. Jahrhundert in dem‚ Assimilation‘ 
genannten großen Prozess aufgegeben 
haben“. Damit war eine Bewegung in 
Gang gesetzt worden, der sich – und dies 
am ehesten in Polen (Radosław Aniszc-
zyk, Wrocław/Polen) – vor allem jüdische 
Ärzte anschlossen. Die in religiöser Ge-
bundenheit sowieso schon gelebte Nächs-
tenliebe, Unterstützung Hilfsbedürftiger 
und Wohlfahrtspflege erhielt mit einer 
ideell-kulturell vorhandenen Verbunden-
heit mit dem jüdischen „Volk“ oder der 
jüdischen „Nation“ eine zusätzliche Auf-
wertung, die sich insbesondere in einer 
Gesundheitspflegebewegung sowie einem 
sozialmedizinischen und -politischen 
Engagement widerspiegelte. Zugleich 
mussten sich die Juden aber auch Vorur-
teilen bezüglich ihrer angeblich körper-
lichen Unzulänglichkeiten sowie vermeint-
lichen besonderen Disposition für Infek-
tionskrankheiten wie dem Fleckfieber und 
den daraus resultierenden politischen 
Konsequenzen erwehren.

Mit dem zum 1. Januar 1874 im Russi-
schen Reich in Kraft getretenen Gesetz 
über die Einführung der Allgemeinen 
Wehrpflicht unterlagen auch die „jüdi-
schen Untertanen des Zaren“ der Militär-
dienstpflicht, ohne dass ihnen eine Son-
derrolle beigemessen worden wäre. Die 
damit zumindest im Wehrdienst in recht-

8. Medizinhistorisches Kolloquium
„Medizin und Judentum“

Dresden
7. und 8. September 2005
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licher Hinsicht Zuweisung gleicher Pflich-
ten wurde von den russischen Juden mit 
der Hoffnung verknüpft, die Gewährung 
gleicher Rechte auch in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen zu erfahren. Diese 
Hoffnung sollte sich allerdings noch nicht 
einmal im Militärdienst bestätigen, denn 
die jüdischen Rekruten wurden eher mit 
wachsender als mit nachlassender Diskri-
minierung in der Armee konfrontiert. In 
der russischen Armee und in der zivilen 
Öffentlichkeit lebte die feste Vorstellung 
– die auch von zahlreichen Berichten kol-
portiert wurde – weiter, dass die russi-
schen Juden zu Soldaten per se nicht tau-
gen, dass sie Krankheiten simulieren und 
die Erfüllung ihrer vaterländischen Pflich-
ten auf andere Nationen schamlos abwäl-
zen. Ohnedies seien sie nur kläglich kör-
perlich entwickelt und den Belastungen 
des echten Dienstes nicht gewachsen. Als 
einzig wahre Therapie gelte, sie rücksichts-
los zum Armeedienst heranzuziehen, was 
tatsächlich auch umgesetzt wurde. Die 
russischen Juden wurden weit überdurch-
schnittlich stark zum Wehrdienst eingezo-
gen, unter ihnen weit überdurchschnitt-
lich viele Kranke, wobei ein medizinisch 
gestützter Tauglichkeitsbefund für die 
Musterungskommissionen bestenfalls das 
Votum eines einflußlosen Beirates dar-
stellte. Die Herkunft der Rekruten hatte 
zudem auch Auswirkungen auf die Fest-
legung, wohin die eingezogenen Soldaten 
zum Dienst abkommandiert wurden, in 
welcher Klimazone und unter welchen 
hygienischen Bedingungen sie ihren jah-

relangen Dienst zu absolvieren hatten. 
Galt generell das Prinzip, die Rekruten 
möglichst weit entfernt von ihrer Heimat 
Dienst tun zu lassen, so verwendete die 
Armeeverwaltung bei den jüdischen Sol-
daten besondere Sorgfalt darauf, diese 
Gruppe weiträumig zu verschicken und in 
den Einheiten einen bestimmten, sehr 
niedrigen Anteil jüdischer Rekruten nicht 
zu überschreiten. Grenzdienste in Fern-
ost oder an der Weißmeerküste, vor allem 
aber die auffällig dichte Stationierung 
von Polen, Ukrainern und Juden im erst 
jüngst eroberten Mittelasien schlugen 
sich sofort in bestimmten Krankheits-
gruppen der Medizinalstatistik, insbeson-
dere bei Malaria und Fleckfieber, nieder 
(Werner Benecke, Dresden).

Auch Deutschland traf Vorkehrungen, 
sich gegen Juden – und dies im Namen 
der Seuchenbekämpfung – abzuschotten. 
Am 23. April 1918, kurz nach dem end-
gültigen Friedensschluss des Kaiserrei-
ches mit Rußland, wurde die preußische 
und nachfolgend gesamte deutsche Ost-
grenze für den Personenverkehr geschlos-
sen. Nicht für den generellen Personen-
verkehr allerdings, sondern nur Juden – 
sowohl jüdische Einwanderer als auch 
jüdische Arbeiter – sollten nicht mehr ins 
Reich dürfen. Als Begründung wurde im 
entsprechenden Erlass vorgegeben, die 
jüdisch-polnischen Arbeiter hätten sich 
als arbeitsunwillig, unsauber, moralisch 
unzuverlässig erwiesen. Eine besondere 
Gefahr erwachse infolge ihrer „nicht aus-
zurottenden Unsauberkeit der Gesamtbe-
völkerung in gesundheitlicher Beziehung. 
Zum großen Teil verlaust, sind die jüdisch-
polnischen Arbeiter besonders geeignete 
Träger und Verbreiter von Fleckfieber und 
anderen ansteckenden Krankheiten“. Der 
antijüdische Grenzschluss von 1918 
stellte somit eine Materialisierung eines 
bereits währenden Diskurses über Krank-
heit, Grenze und (jüdische) Immigration 
dar. Das Besondere bei dieser Fleckfie-
berdiskussion, die nun sogar regierungs-
offiziell werden sollte, bestand in der 
expliziten Verräumlichung des sozialen 

Sachverhaltes Krankheit. Ausgehend von 
der Vorstellung eines Kulturgefälles im 
Ost-West-Verlauf wurde eine Infektions-
krankheit wie das Fleckfieber exotisiert, 
in angeblich kulturell niederstehende 
Regionen ohne Hygiene und Ordnung 
platziert. Und hier hinein mischten sich 
zudem antislawische und antisemitische 
Ressentiments und Ideologien. Darüber 
hinaus wurde Fleckfieber mit Wurzello-
sigkeit, unkontrollierter und im Zweifels-
fall illegaler Bewegung assoziiert. Die 
Diskreditierung der Juden bzw. der jüdi-
schen Arbeiter ist zwar nicht neu; neu ist 
allerdings die seuchenpolitische Begrün-
dung des Grenzschlusses. Die Dimensio-
nen des erlassenen Grenzschlusses, näm-
lich Menschen nur deshalb unter Ausnah-
megesetze zu stellen, weil sie Juden sind, 
hatte das Zionistische Centralbüro Berlin 
sofort erkannt und schnell darauf reagiert. 
Bereits Anfang Mai 1918 erfolgte eine 
Reihe von Anfragen an (jüdische, zionis-
tische) Ärzte zum Fleckfieber, die „unter 
jüdischen Gesichtspunkten“ erörtert wer-
den sollten. Die Gutachten der zionis-
tischen Ärzte stellten den Auftakt einer 
Reihe von Aktivitäten dar und lieferten 
gerade auch in der Gründlichkeit der 
Beschäftigung mit dem Thema und der 
Homogenität ihrer Ergebnisse eine solide 
Basis für das weitere Vorgehen. Mit den 
medizinischen Gutachten war nun auch 
zur Frage des Fleckfiebers eine wesent-
liche Argumentationslücke geschlossen 
worden, mit der das Zionistische Central-
büro zur Qualität und Relevanz jüdischer 

Das Kibbutz-Krankenhaus in Ein-Harod in den 
1920er Jahren.

Kibbutz-Ärzte auf dem Weg zur Krankenversorgung. 
Pferde und Maulesel waren das gängige 
Beförderungsmittel.
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migrantischer Arbeit in Deutschland, zu 
Gleichheitsgrundsätzen, zur außenpoli-
tischen Wirkung von Ausnahmemaßnah-
men gegen Juden, zu Migrationserwar-
tungen Stellung beziehen konnte und 
zumindest mit der Rücknahme der 
Bestimmung für jüdische Arbeiter, die 
bereits Verträge hatten, einen Achtungs-
erfolg erzielte (Jonas Pfau, Leipzig). 
Enttäuscht von den assimilatorischen 
Tendenzen des von einem Großteil ihrer 
Eltern unterstützten „Kartell-Konvents 
jüdischer Korporationen“ (gegründet 
1896) hatte sich – im Sinne der Wander-
vogelbewegung – noch vor dem Ersten 
Weltkrieg in Deutschland eine eigene 
jüdische Jugendbewegung formiert, in der 
die aus dem „Jüdischen Wanderbund 
1907“ hervorgegangene und im April 
1912 gegründete Jugendgruppe „Blau-
Weiß“ eine besondere Rolle spielte. Mit 
dem Ziel, eine unabhängig von der älteren 
Generation entwickelte Selbsterziehung 
und Selbstgestaltung in jugendlichen 
Gemeinschaften zu schaffen und im 
Gegensatz zu ihrer immer schwieriger 
werdenden Situation als Mitglieder der 
nicht-jüdischen Jugendbewegung wurde 
für die jungen Juden von „Blau-Weiß“ ihr 
Judesein eine Selbstverständlichkeit und 
kein Makel. Nicht zuletzt als Reaktion 
auf die Zunahme des Antisemitismus und 
– in Erfahrung des Ersten Weltkrieges 
(berüchtigte Judenzählung in der deut-
schen Armee) – mit der Hinwendung zum 
Nationaljudentum erfolgte nicht nur eine 
stärkere Bindung von „Blau-Weiß“ an die 
zionistische Bewegung, sondern war nun 
selbst stark jüdisch-zionistisch geprägt 
und orientiert. Die Auswanderung nach 
Palästina ernster zu nehmen, die Kennt-
nisse des Hebräischen und des Judentums 
zu verbessern, eine landwirtschaftliche 
Ausbildung als Vorbereitung für eine künf-
tige Alija wahrzunehmen, waren bereits 
seit 1916 die propagierten Forderungen 
an die Mitglieder. Um 1922 war die end-
gültige Neuorientierung und disziplinierte 
Ausrichtung dieser mitgliederstärksten 
jüdischen Jugendorganisation auf die Vor-
bereitung der Palästinabesiedlung vollzo-

gen worden. Aus diesem klar zionistisch 
ausgerichteten „Blau-Weiß“ ging eine 
Gruppe von elf Ärzten hervor, die mit der 
5. Alija nach 1933 nach Eretz Israel (Paläs-
tina) kamen. Diese Ärzte – unter ihnen 
der Pädiater Schimon Rosenbaum (Direk-
tor der Universitätskinderklinik Leipzig), 
der Hygieniker Walter Strauss (a. o. Pro-
fessor und Experte für Gewerbehygiene 
an der Berliner Universität), der Psychia-
ter Friedrich Salomon Rothschild – hatten 
Palästina nicht als letzte Möglichkeit für 
eine Flucht vor den Verfolgungen im nati-
onalsozialistischen Deutschland gewählt, 
sondern kamen als überzeugte Zionisten 
und leisteten alle einen wichtigen Beitrag 
zum Aufbau des Gesundheitswesens in 
Palästina / Israel. Von den elf Ärzten hat-
ten vier in Palästina ihre Tätigkeit als 
landwirtschaftliche Arbeiter begonnen, 
wobei offen ist, ob das der schwierigen 
Situation im Land geschuldet war, wo nur 
eine beschränkte Zahl von Ärzten seitens 
der Mandatsmacht ihre Zulassung erhal-
ten hatte, oder noch mit der Ausrichtung 
von „Blau-Weiß“ bei dem Versuch der 
Errichtung einer Siedlung / Kolonie in 
Palästina zu tun hatte (Gerhard Baader, 
Berlin). Aber auch für die anderen Ärzte 
waren die Kibbutz und die Kupat-Cholim 
oft die erste Station ihrer Tätigkeit. Die 
drei großen Kibbutzbewegungen bildeten 
sich ursprünglich als organisierte Formen 
der Gesellschaftskritik an bürgerlichen 
Normen und dem Stadtleben heraus, aber 
jede von ihnen entwickelte ihre eigene 
Auffassung über den sozialistischen Auf-
bau des Landes.

Mit der 1920 einsetzenden jüdischen Ein-
wanderungswelle nach Palästina entstand 
als neue Organisations- und Aufnahme-
form eine Legion der Arbeit, die sich als 
eine über das ganze Land erstreckende 
Wirtschafts- und Ansiedlungskommune 
verstand. Alle Mitglieder sollten grund-
sätzlich gleich gestellt werden und die 
Einnahmen aller Betriebe und Siedlungen 
solidarisch verteilt werden. Die Legion 
sollte als Grundstein einer sozialistischen 
Gesellschaft, als Beispiel für eine umfas-

sende sozialistische Lebensform, dem 
Aufbauwerk des Landes und seiner poli-
tischen Gestaltung dienen. 1921 wurde 
mit der Gründung relativ großer Sied-
lungen in Nahalal begonnen. Die solidari-
sche Einstellung verlangte auch eine ent-
sprechende Krankenversorgung. Bereits 
während der ersten Bauprojekte der 
Legion wurden Zelte der freiwilligen, von 
den regelmäßigen Beiträgen der Arbeiter 
selbst getragenen und geleiteten Kranken-
kassen (Kupat-Cholim) aufgestellt, in 
denen kranke Arbeiter zwar bei primitiver 
Ausstattung, aber mit großer Hingabe von 
Krankenschwestern und ein bis zwei 
Ärzten betreut wurden. Noch im Herbst 
1921 wurden zur Krankenversorgung 
bescheidene Baracken (in Ein-Harod) 
errichtet, das erste Krankenhaus der 
Kupat-Cholim im ganzen Land. In dem 
kleinen Krankenhaus, das immerhin auch 
eine eigene geburtshilfliche und Kinder-
abteilung unterhielt (bis 1926 waren hier 
1.000 Kinder geboren worden), waren 
bemerkenswert viele deutschstämmige 
oder in Deutschland ausgebildete Ärzte 
tätig. Das nicht zuletzt durch seinen Trä-
ger, die Kupat-Cholim, aber auch die hier 
wirkenden Ärzte sozialistisch geprägte 
Krankenhaus wurde letztlich auch im 
Zusammenhang mit dem in Deutschland 
in den 1920er Jahren neu entflammten 
Konflikt zwischen den deutschen Kran-
kenkassen und den Ärzten in der sog. 
Ambulatorienfrage als Beispiel „kollegi-
aler Gemeinschaft“ und praktischer sozi-
aler Medizin hervorgehoben (Daniel 
Nadav, Ramat-Gan/Israel).

Die Beiträge der Tagung werden im  
Band 8 der Schriftenreihe „Medizin und 
Judentum“, der im Frühjahr 2006 er-
scheint, veröffentlicht.

Prof. Dr. med. Caris-Petra Heidel
Institut für Geschichte der Medizin

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
Technische Universität Dresden

Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Tel. 0351 3177404
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Eine Episode aus dem zionistischen 
Engagement jüdischer Ärzte in Chem
nitz

Anfang 1929 gab eine jüdisch-amerika-
nische Zeitung eine Rundfrage in Auftrag, 
wer der bedeutendste Jude der Gegenwart 
wäre? Die Antwort war, wie selbst damals 
in der deutsch-jüdischen Presse vermeldet 
wurde, vorauszusehen: Albert Einstein. 
Diesen Tag wollten Verehrer und Freunde 
des zeitlos berühmten Gelehrten und 
aktiven Mitarbeiters an der Aufbaubewe-
gung für Palästina nicht vorübergehen 
lassen, ohne durch ein lebensspendendes 
Denkmal Albert Einstein zu ehren. Ähn-
lich wie man als schönstes Denkmal für 
Theodor Herzl (1860 bis 1904) den Herzl-
Wald pflanzte, sollte nunmehr in Palästina 
zu Ehren von Albert Einstein ein „Ein-
stein-Wald“ entstehen. Ein Kreis von be-
kannten Vertretern des deutschen Juden-
tums schloss sich zu einem „Ehrenkomi-
tee für den Einstein-Wald“ zusammen 
und veröffentlichte folgenden Aufruf: 

„Ein Einstein-Wald in Palästina soll als 
ein lebendiges Denkmal für ewige Zeiten 
seinen Ruhm und unserer Verehrung kün-
den, aber auch Zeugnis jüdischer Schöp-
ferkraft, Arbeit und Kultur sein. Wir deut-
schen Juden sind stolz darauf, Einstein zu 
unseren zu zählen, begrüßen freudig die 
Gelegenheit ihm in dieser schönsten und 
würdigsten Form unsere Glückwünsche 
darbringen zu können. Schaffet den Ein-
stein-Wald“. 
Bis Mitte März 1929 waren bereits mehr 
als Tausend Baumspenden bei dem „Ber-
liner Komitee“ eingelaufen, womit die 
Anlegung des ersten Einstein-Haines  
gesichert war. Die Urkunde konnte Profes-
sor Einstein genau an seinem 50. Geburts-
tag übermittelt werden. Wenig später 
waren Spenden für 1558 Bäume einge-
gangen, darunter auch von 15 Stiftern aus 
der Stadt Chemnitz. Ursprünglich sollte 
die Einstein-Aktion nach einem Monat 
für abgeschlossen erklärt werden. Da die 
Abrechnung aus vielen Orten noch aus-
stand, wurde die Aktion fortgesetzt. För-
derer aus insgesamt 115 Orten beteiligten 

sich letztlich bis November 1929 an ihr. 
Aus Chemnitz waren 440 Mark eingegan-
gen. Zu Chanukka wurde die Sammelak-
tion für beendet erklärt. 

Zum besonderen Engagement jüdischer 
Mediziner 
Unter den Förderern und Stiftern war eine 
große Zahl von Ärzten und Zahnärzten. 
Stellvertretend für einen Gemeindebezirk 
sollen an dieser Stelle die Namen der 
Chemnitzer Mediziner aufgeführt werden, 
die bis Mai 1929 dem Aufruf gefolgt 
waren:
Der praktische Arzt Dr. Selmar Nathan 
Arnsdorf, der alteingesessene Spezialarzt 
Dr. Walter Fränkel, der Sportarzt Dr. Paul 
Holzer, der praktische Arzt Dr. Max 
Sichel, der Chirurg und Gynäkologe Dr. 
Hermann Sluszewer, die praktischen 
Ärzte Dr. Karl Wolff und Dr. Heinrich 
Wulfsohn sowie der Zahnarzt Dr. Julius 
Schönberger, die bereits im März ihre 
Spenden überwiesen hatten. Einige 
Wochen später folgten ihrem Beispiel: der 
Urologe Dr. Hans Benda, der Lungenarzt 
Dr. Friedrich Geis sowie die Ärzte Dr. 
Sally Friedmann aus Limbach und Dr. 
Bruno Kochmann aus Frankenberg. Bis 
auf Dr. Schönberger, der im Oktober 1929 
nach Berlin zog, sind die genannten 
Mediziner mit einer Kurzbiographie in 
der jüngst erschienenen Dokumentation 

„Ärzte und Zahnärzte in Sachsen 1933 –
1945“  vertreten. 

Das Beispiel: Israelitische Religionsge
meinde Chemnitz 
Die Israelitische Religionsgemeinde in 
Chemnitz gehörte zu den sechs jüdischen 
Gemeinden, die sich in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts im Königreich Sach-
sen konstituieren konnten. Sie wurde 
1885 gegründet, nachdem sich schon elf 
Jahre zuvor ein Provisorischer Israeli-
tischer Verein gebildet hatte. Mitte der 
1920er Jahre hatte sie etwa 3500 Mit-
glieder. 
Die zionistische Idee hatte hier schon 
frühzeitig Anhänger. Die kaufmännischen 
Agenten Mayer Herscovici, Mair Gold-

mann, Moses Leib Aspis, Schulem 
Schwarz und Haskal Sternberg waren die 
Vorkämpfer für den Zionismus in Chem-
nitz. Mayer Herscowici (1862 bis 1906) 
war der erste Chemnitzer Vertrauensmann 
des Zentralkomitees der 1897 in Berlin 
gegründeten Zionistischen Vereinigung 
für Deutschland (ZfVD) (Abb. 1). Er 
konnte zwar eine Hand voll von Glau-
bensbrüdern für die Idee mobilisieren, die 
Gründung einer zionistischen Ortsgruppe 
(ZOG) gelang ihm jedoch nicht. 

Dr. Walter Fränkel und die Gründung 
der Zionistischen Ortsgruppe 
Der Arzt Dr. Walter Fränkel (1870 bis 
1940) zählte zu den wenigen jüdischen 
Medizinern in Chemnitz, die sich bis zur 
Jahrhundertwende in der aufstrebenden 
Industriestadt niederließen. Nach dem 
Medizinstudium in Freiburg, Leipzig, 
Kiel und Berlin war er zunächst in Zittau 
tätig. Im März 1900 ließ er sich als prak-
tischer Arzt in Chemnitz nieder. Wenig 
später schloss er seine Spezialarztausbil-
dung ab und gehörte bald zu den angese-
hensten Ärzten für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten in der Stadt.  

Ärzte und der
„Einstein-Wald“ 
in Palästina

Abb. 1: Mitgliedskarte der ZfVD 
(Sammlung Jürgen Nitsche, Chemnitz)
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Bereits in Zittau war Walter Fränkel der 
ZfVD als Einzelmitglied beigetreten. In 
Breslau hatte er der dortigen ZOG ange-
hört. Im Mai 1900 wandte er sich an  
Dr. Max Bodenheimer, dem Vorsitzenden 
der ZfVD, mit folgender Bitte:  „[...] Ich 
möchte nun gern wieder mein Interesse 
an der Zionistischen Bewegung dadurch 
zeigen, daß ich Sie bitte, mich als Mit-
glied der Vereinigung per 1. Juli 1900 
wieder aufzunehmen, oder meinem jetzi-
gen Wohnort nächstgelegener Ortsgruppe 
zu nennen, damit ich derselben beitreten 
kann. [...]“ 
Der junge Arzt ergriff daraufhin selbst die 
Initiative und gründete 1906 die ZOG 
Chemnitz. Bis 1910 leitete Dr. Fränkel 
diese mit großem Geschick und vertrat 
sowohl in der Saxonia-Loge als auch in 
der Israelitischen Religionsgemeinde als 
einziger die Interessen der Zionisten und 
der Ostjuden, wie es in einer Würdigung 
der Berliner „Jüdischen Rundschau“ 
anlässlich des 60. Geburtstages des Jubi-
lars hieß.  Aufgrund seiner langjährigen 
Verdienste wurde er im Oktober 1936 als 
Ehrenmitglied in den Vorstand der ZOG 
gewählt. 

Dr. Max Sichel und der Aufschwung 
der zionistischen Bewegung 
Der praktische Arzt Dr. Max Sichel (1880 
bis 1954) war „einer der besten aus der 
alten zionistischen Garde Deutschlands“ , 
wie in einem Nachruf betont wurde. Das 
Medizinstudium hatte ihn u.a. nach Mün-
chen geführt, wo er dem Verein Jüdischer 
Studenten beigetreten war, dessen Führer 
sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit 
Nachdruck für die nationaljüdischen 
Ideen einsetzten. Im Juli 1909 zog er nach 
Chemnitz, wo er sich als praktischer Arzt, 
Wundarzt und Geburtshelfer niederließ. 
In seiner neuen Wirkungsstätte setzte Max 
Sichel sein zionistisches Engagement ver-
stärkt fort. Bereits 1910 übernahm er die 
Leitung der bis dahin eher einflusslosen 
ZOG. Dank seinem Wirken entwickelte 
sich die Ortsgruppe zu „einer der tätigsten 
in ganz Deutschland“. Bis zum Novem-
ber 1930 leitete er diese und „baute das 

gesamte zionistische Leben in Chemnitz 
aus“ , wie es Rabbiner Dr. Hugo Fuchs 
ein Jahr darauf treffend würdigte.

Dr. Paul Holzer und die Fortführung 
der zionistischen Bewegung 
Der Internist Dr. Paul Holzer (1893 – ?) 
war bereits 1929 Teilnehmer des Dele-
giertentages der ZfVD in Jena. Erst im 
Juli 1923 hatte er eine Arztpraxis in 
Chemnitz übernommen. Paul Holzer, der 
auch als Kolonnenarzt des Arbeiter-Sama-
riterbundes tätig war, machte sich damals 
auch einen Namen als Publizist. 1926 gab 
er zusammen mit Karl Bühren, einem 
Aktivisten des Arbeiterturn- und Sport-
bundes in Leipzig, eine Broschüre zur 

„Sportmassage“  (Abb. 2) heraus. In dieser 
Zeit war Paul Holzer auch zum Chemnit-
zer Vorsitzenden des Jüdischen Turn- und 
Sportvereins „Bar Kochba“ gewählt wor-
den und setzte sich damit vehement für 
die Pflege aller Art von Leibesübungen 
ein . 
Noch im November 1932 erfolgte Holzers 
Wiederwahl zum Vorsitzenden der ZOG. 

Der für den 1. April 1933 angekündigte 
„Judenboykott“ der NS-Machthaber löste 
bei dem engagierten Arzt aber den Ent-
schluss aus, das Land zu verlassen. Am 
31. März wurde Paul Holzer jedoch auf 
dem Chemnitzer Hauptbahnhof verhaftet 
und vorübergehend in Schutzhaft genom-
men. Im Mai 1933 gab er schließlich 
seine Praxis auf und wanderte mit seiner 
Familie nach Palästina aus.  

Dr. Friedrich Geis und die Aufrecht
erhaltung des zionistischen Lebens 
Nunmehr lag die Leitung der ZOG in den 
Händen des Lungenarztes Dr. Friedrich 
Geis (1888 bis 1962). Obwohl es sicher 
keine geordnete Übergabe der Amtsge-
schäfte gab, war seine Wahl kein Zufall. 
Bereits im November 1932 war er zum 
zweiten Vorsitzenden ernannt worden. 
Im August 1920 hatte sich Friedrich Geis 
als praktischer Arzt in Chemnitz nieder-
gelassen. Er wurde für seine besondere 
Hilfsbereitschaft für arme Kranke ge-
schätzt. Im Jahre 1924 erkrankte er selbst 
schwer und musste seine Praxis schließen. 
Bis 1925 dauerte diese Zwangspause, in 
der er sich unter anderem in Davos und 
Frankfurt (Main) zum Lungenarzt weiter-
bildete. Im April 1926 kehrte er nach 
Chemnitz zurück.  
Friedrich Geis unterstützte frühzeitig die 
Einrichtung einer Schule in Chemnitz 
zum Erlernen der hebräischen Sprache 
und zur Vermittlung von traditionellen 
Kenntnissen über das Judentum, so wurde 
er im Dezember 1926 Vorsitzender des 
Talmud-Thora-Vereins. Darüber hinaus 
engagierte er sich in den Gremien der 
Israelitischen Religionsgemeinde, deren 
Sozialausschuss er angehörte. Aufgrund 
seiner umfangreichen Verpflichtungen 
hatte er große Bedeutung für das „jüdisch-
innenpolitische Leben“ in Chemnitz, wie 
später in der „Jüdischen Zeitung für Mit-
telsachsen“, der hiesigen Gemeindezei-
tung,  betont wurde.  
Als Friedrich Geis am 5. April 1933 auf 
dem Hauptbahnhof weilte und gerade im 
Begriff war, mit seiner Ehefrau nach 
Frankfurt (Main) zu fahren, wurde er ver-

Abb. 2: Titelblatt der Broschüre „Sportmassage“ 
von Karl Bühren und Paul Holzer.
(Deutsche Bücherei Leipzig)
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haftet und für sechs Wochen in Gewahr-
sam genommen. Im Oktober 1935 hatten 
die Repressalien des NS-Staates gegen-
über Friedrich Geis solch ein Ausmaß 
erreicht, dass er keine Möglichkeit mehr 
sah, seine Arzttätigkeit in Deutschland 
fortzusetzen. Im Folgemonat wanderte er 
mit seiner Ehefrau nach Palästina aus.

Dr. Bruno Kochmann und das Ende 
der zionistischen Bewegung
Eine Kontinuität der erfolgreichen zionis-
tischen Arbeit in Chemnitz war zunächst 
schwer vorstellbar. Doch mit dem Fran-
kenberger Hautarzt Dr. Bruno Kochmann 
(1899 – ?) (Abb. 3) fand sich erneut ein 
Vertreter der medizinischen Intelligenz, 
der zur Jahreswende 1935/36 die Leitung 
der ZOG übernahm. 
Bruno Kochmann begann seine medizi-
nische Laufbahn als ehrenamtlicher Sport-
arzt im Arbeitersamariter- und Arbeiter-
sportbund in Berlin. In dieser Eigenschaft 
weilte er oft in Mittelsachsen. 1925 
konnte er sich als Arzt in der Stadt Fran-
kenberg niederlassen. Im März 1927 
gehörte er zu den Gründungsmitgliedern 
des Turn- und Sportvereins „Bar Kochba“ 
in Chemnitz.  

Im Oktober 1936 wurde Bruno Koch-
mann einstimmig zum Vorstandsvorsit-
zenden der ZOG wiedergewählt. In dieser 
Zeit förderte er nicht nur die Bildung 
eines „Kreises junger Zionisten“, sondern 
setzte sich auch verstärkt für die zionis-
tische Idee innerhalb der Israelitischen 
Religionsgemeinde ein. Im Januar 1937 
wurde er in den Gemeindevorstand und 

den Ausschuss für die „Jüdische Zeitung 
für Mittelsachsen“ gewählt. Als Jugend-
dezernent nahm er sich in den Folge-
monaten verstärkt den Belangen des „Jüdi-
schen Jugendringes“ an.

Bruno Kochmann stand bis zu den tra-
gischen Ereignissen im November 1938 
an der Spitze des Zionistischen Ortsver-
bandes Chemnitz, wie sich die Regional-
gruppe zuletzt nannte. Als der Pogrom in 
vollem Gange war, sollte auch der Fran-
kenberger Arzt verhaftet und nach Buchen-
wald verschleppt werden. Ihm und seiner 

Ehefrau gelang jedoch noch die Flucht 
nach Palästina. 
Im Anschluss an den Novemberpogrom 
1938 wurde der Zionistische Ortverband 
Chemnitz, dessen Heim und Sekretariat 
sich bis zuletzt im Haus Äußere Kloster-
straße 13, dem „Zionistenheim“, befand, 
von den NS-Behörden liquidiert. Fast 40 
Jahre zionistische Bewegung in Chemnitz 
fanden ein gewaltsames Ende.

Dr. phil. Jürgen Nitsche
Hainstraße 93a

09130 Chemnitz

Abb. 3: Dr. Bruno Kochmann (3.v.r.) inmitten der Vorstandsmitglieder des Jüdischen Turn- und 
Sportvereins „Makkabi“ in Chemnitz, um 1937.  
(Privatbesitz Georg Simon, Dänemark)
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Das Schicksal des letzten Chefarztes 
des Jüdischen Krankenhauses zu Breslau

Als am 18. Juni 1943 die letzten 18 Juden 
Breslau verlassen mussten, unter ihnen 
der Chefarzt des Jüdischen Krankenhau-
ses, Dr. med. Siegmund Hadda, erlosch 
das gesamte Leben der jüdischen Ge-
meinde. Nur etwa 200 in sogenannten 
Mischehen lebende Mitglieder blieben 
zurück. Jüdische Kaufleute, Geistesschaf-
fende, Industrielle, Künstler, Mediziner 
aber auch Handwerker, einfache Arbeiter 
und Angestellte prägten lange Zeit Teile 
der Stadt und trugen zu ihrem Reichtum 
und Ansehen bei. 
So konnte sich die 1904 von der jüdischen 
Gemeinde errichtete moderne Klinik im 
Süden der Stadt an der späteren Hohen-
zollernstraße (ul. Sudecka) hervorragen-
der Ausstattung ebenso rühmen, wie in 
ihr ausgezeichnete Mediziner zum Wohle 
aller Patienten ungeachtet ihrer Konfes-
sion und des sozialen Standes ihre huma-
nistische Pflicht erfüllten. Der langjährige 
Chef der Klinik, Prof. Dr. Georg Gott-
stein (1868 bis 1936), übte auf den jun-
gen Hadda einen nachhaltigen Einfluß 

aus. Später führte er Gottsteins Vermächt-
nis unter dem immer größer werdenden 
politischen Druck der Nazis und den 
unmenschlichen Repressalien fort bis zu 
dem Tag, an dem er, seine Frau und 16 
weitere jüdische Breslauer die einst lieb-
gewonnene Stadt in Richtung Todeslager 
verlassen mussten. Und der junge, begab-
 te, vor Ehrgeiz glühende Siegmund Hadda 
berechtigte zu den größten Hoffnungen, 
in die Fußstapfen eines Mikulicz-Radecki, 
Cohn, Foerster, Neisser oder Sauerbruch 
zu treten! 

Kindheit und Studienzeit 
Siegmund Hadda wurde am 23. Juli 1882 
als ältester Sohn des Gewerbetreibenden 
und späteren Gastwirtes Martin Hadda 
und seiner Ehefrau Bertha geb. Juliusbur-
ger in Cosel geboren. Zu dieser Zeit war 
Cosel eine preußisch geprägte Garnisions-
stadt. Der junge Hadda erinnerte sich spä-
ter an die völlig unzureichenden hygie-
nischen Verhältnisse im Ort, es gab keine 
Wasserleitungen geschweige denn eine 
Kanalisation. Die Folge waren epide-
mische Krankheiten, die den Jungen 
besonders durch die aufgetretenen Todes-
fälle unter seinen Schulkameraden tief 
berührten. Der Vater war von ernstem 
Gemüt, die Mutter aber von optimis-
tischer Grundeinstellung, mit Sinn für 
Poesie und Musik. Sie sorgte auch für 
eine entsprechende Klavierausbildung 
Siegmunds. Besonders zog es ihn zu sei-
nen Großeltern, die in der Nähe wohnten. 
1893 siedelten die Eltern nach Laurahütte 
um, die schlechte wirtschaftliche Situa-
tion in Cosel zwang sie dazu. Hier über-
nahmen sie eine Gaststätte mit Hotel, 
Saal und Stallungen, die ihnen eine gute 
Existenz sicherte. Siegmund wurde in das 
Gymnasium Kattowitz aufgenommen, 
das er trotz ungünstigster Wege- und Ver-
kehrsverhältnisse im Jahre 1901 mit 
außergewöhnlich guten Ergebnissen (ihm 
wurde die mündliche Prüfung sogar erlas-
sen) absolvierte. 
Während seiner Gymnasialzeit prägte  
ein Ereignis seinen Berufswunsch: eine 
schwere Operation, die bei seinem Vater 

durchgeführt werden musste und die der 
berühmte Chirurg Prof. Dr. Johann von 
Mikulicz-Radecki (1850 bis 1905) in 
Breslau erfolgreich leitete. Siegmund 
Hadda wollte nun nicht mehr Kaufmann, 
auch nicht Jurist sondern Arzt werden. 
Am 21. April 1901 fuhr er mit dem Vater 
nach Breslau, wo er einige Tage danach 
in der ehrwürdigen Aula Leopoldina der 
Alma Mater Wratislaviensis immatriku-
liert und mit Handschlag vom Rektor ver-
eidigt wurde. 
Eine hoffnungsvolle Studienzeit brach an. 
Niemand konnte ahnen, dass er 42 Jahre 
später seine Wahlheimat Breslau nach 
glücklichen und erfolgreichen, aber auch 
demütigenden, von Repressalien und 
Angst geprägten Jahren für immer verlas-
sen musste. 
Die ersten vier Semester beendete Hadda 
mit der Gesamtnote „Eins“. Nach einem 
halben Jahr Tätigkeit als Famulus an der 
Pathologie des Städtischen Kranken-
hauses Allerheiligen kehrte er an die Uni-
versität zurück. Er hörte Vorlesungen 
unter anderem bei Professor Tietze, dem 
Oberarzt von Professor Mikulicz, bei dem 
Dozenten Doktor Gottstein und erfuhr 
durch ihn von der epochalen Erfindung 
der Unterdruckkammer des Mikulicz-
Assistenten, Dr. Sauerbruch (1875 bis 
1951), die für Operationen in der Brust-
höhle einen unschätzbaren Vorteil bot. 
Durch die Aufmerksamkeit und Einsatz-
bereitschaft Haddas angeregt, fragte ihn 
Gottstein, ob er bei wissenschaftlichen 
Arbeiten bereit wäre zu helfen, was 
Hadda freudig bejahte. Dadurch kam er 
in engeren Kontakt zu ihnen und wurde 
Zeuge der ersten Operation mit Hilfe der 
Unterdruckkammer, die Professor Miku-
licz selbst ausführte. 
Zu Beginn des Wintersemesters hatte 
Hadda das Staatsexamen abzulegen, das 
er als einziger in Chirurgie mit „Eins“ 
bestand. 1906 erfolgte seine Approbation. 
Privatdozent Dr. Gottstein, der inzwi-
schen zum Primärarzt am Jüdischen Kran-
kenhaus in Breslau berufen worden war, 
bot ihm eine Assistentenstelle an, die 
Hadda freudig annahm. Es folgten zwei 

Dr. med. Siegmund Hadda 
1882 bis 1977

Dr. med. Sigmund Hadda, New York, 1954
Foto: R. Nicolaier
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Jahre des Lernens, der praktischen aber 
auch der wissenschaftlichen Tätigkeit. 
Allein 40 Publikationen entstanden in die-
ser Zeit unter dem Patronat Gottsteins.

Der Weg zum anerkannten Chirurgen 
1908 wurde er zum Oberarzt befördert, 
und sein Aufgabenkreis erweiterte sich 
beträchtlich, so dass ein 14-Stundentag 
für ihn nichts Außergewöhnliches war. Er 
nahm rege an den wissenschaftlichen 
Arbeiten Gottsteins zur Endoskopie aller 
zugängigen Hohlorgane des Körpers teil 
und wurde assistierender Zeuge der ersten 
Foersterschen Operation zur Durchtren-
nung der hinteren Rückenmarkwurzeln. 
Auch in seinem Privatleben trat eine ein-
schneidende Veränderung ein: 1912 hei-
ratete er Hertha geb. Schlesinger, die ihm 
in 58-jähriger Ehe drei Kinder schenkte. 
Im Mai 1914 eröffnete Siegmund Hadda 
seine Privatpraxis, in die trotz anfäng-
licher Bedenken eine Vielzahl von Pati-
enten strömte. Mit Ausbruch des ersten 
Weltkrieges musste er zusätzlich zu sei-
nen Aufgaben Lazarette betreuen, die ihm 
seine ganze Kraft und sein Können abfor-
derten. Da die Zivilbevölkerung unter 
Mangelerscheinungen und Seuchen litt, 
war der helfende Arzt mehr als in norma-
len Zeiten gefragt. 
Die schweren und entbehrungsreichen 
Nachkriegsjahre wurden kompensiert 
durch zunehmende Patientenzahlen und 
seine Geborgenheit in der Familie. Hadda 
schreibt in seinen Lebenserinnerungen: 

„Wir waren eine glückliche Familie. Meine 
drei Kinder entwickelten sich zu unserer 
Freude, die Praxis nahm ständig an 
Umfang zu. Ich war ein gesuchter Konsi-
liarius und ausübender Chirurg......“ 
Hinzu kam, dass die Familie Hadda eine 
immer engere Bindung zu Breslau entwi-
ckelte, in der man „die Vorteile der Groß-
stadt genießen und doch wie in einer Pro-
vinzstadt leben konnte“. Eine Fülle kultu-
reller Angebote, ausgedehnte Parks und 
Sportanlagen trugen dazu bei, dass sich 
die Familie in ihr wohlfühlte. Ihre wirt-
schaftliche Lage besserte sich zusehends, 
so dass sich auch ihr Traum von einem 

eigenen Haus verwirklichte. Nach einem 
Entwurf seines Bruders Moritz, der in 
Breslau als angesehener Architekt arbei-
tete, wurde es in der Stifterstraße 7 
(Sochaczewska) errichtet. Auch seine bei-
den Privatpraxen und seine leitenden 
Tätigkeiten im Jüdischen Krankenhaus 
trugen dazu bei, dass alle Weichen für ein 
glückliches Leben der Familie Doktor 
Hadda gestellt waren.

Die schlimmen dreißiger Jahre
Doch der 30. Januar 1933 ist der schick-
salsschwere Tag, an dem ein vergreister 
Reichspräsident von Hindenburg Adolf 
Hitler zum Reichskanzler ernannte und 
damit den Weg für eine Weltkatastrophe 
ungeahnten Ausmaßes frei machte. Noch 
in der Nacht wurden Juden gejagt, ge-
schlagen und verhaftet. Die Judenfeind-
lichkeit, die sich zunehmend gesteigert 
hatte, erhielt freien Lauf. In rascher Folge 
wurden Verordnungen und Gesetze erlas-
sen, die alle gegnerischen Kräfte der 
Nazis mundtot machten. Die ersten 
„Schutzhaftlager“ wurden errichtet, und 
die Entrechtung und Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung nahm immer 
schlimmere Formen an. Noch glaubte 
Hadda an eine vorübergehende Ausschwei-
fung, die sich wieder glätten würde. Auch 
gegen seine Familie richteten sich die 
Repressalien. Seiner durch ausgezeich-
nete Leistungen bekannten Tochter Lotte 
wurde zunächst die Teilnahme an der Abi-
turprüfung verweigert. Ein allgemeiner 
Protest erzwang ihre Zulassung, jedoch 
erklärte der Vorsitzende das Examen für 
nicht bestanden. Erst der Einspruch des 
größten Teils der Lehrerschaft erwirkte 
ein mit Drei bestandenes Abitur, so dass 
Lotte Medizin studieren konnte.
Als die Olympischen Spiele 1936 in Ber-
lin vorüber waren, setzten die Repressa-
lien nach kurzer Beruhigung der antise-
mitischen Ausschreitungen mit noch grö-
ßerer Wucht ein. 
Das Jahr 1938 gestaltete sich zum 
 Schicksalsjahr: Haddas beide Privatpra-
xen mussten geschlossen werden. Im Juni 
wurden die meisten jüdischen Männer in 

Breslau verhaftet, auch Hadda verbrachte 
zwei Monate im KZ Buchenwald. Nach 
Hause zurückgekehrt, behandelte er die in 
der Haft Verletzten und Erkrankten. Ab  
1. Oktober verloren die meisten jüdischen 
Ärzte ihre Approbation und führten in der 
Folge ein kümmerliches Dasein. Der 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des 
Jüdischen Krankenhauses, Dr. Siegmund 
Hadda, zählte zu den wenigen Ausnah-
men, die als „Krankenbehandler“ weiter 
praktizieren, jedoch keine ‚arischen‘ Pati-
enten mehr behandeln durften. In diesen 
Augusttagen fuhr Hadda noch nach Lon-
don, um für seine Familie eine Lebens-
grundlage in England zu suchen. Ihm 
gelang es, wenigstens für seine drei 
 Kinder eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
erhalten, so dass Hadda erleichtert wieder 
nach Breslau zurückkehrte. Doch die 
nach der „Reichskristallnacht“ (9./10. No-
vember 1938) ausufernden Verfolgungen 
und Zerstörungen hinterließen bei Hadda 
einen tiefen Schock.

Unter diesem Eindruck der Ereignisse 
operierte er mit den wenigen ihm verblie-
benen Ärzten und Schwestern, oft unter-
brochen von schikanösen Vorladungen 
und Gestapobesuchen. Noch einmal ver-
suchte er, auch für seine Frau und sich 
selbst ein Ausreisevisum zu erhalten, 
doch vergebens. Er wollte das geforderte 
Bestechungsgeld von 2000 RM nicht 
bezahlen. So musste sich das Ehepaar  
Dr. Hadda am 21. März 1939 von seinen 
 beiden Töchtern verabschieden, ohne zu 
wissen, ob sie einander wiedersehen wer-
den. Wenige Tage danach starb ihre Groß-
mutter, Bertha Hadda, die auf dem neuen 
jüdischen Friedhof in Breslau beigesetzt 
wurde. Am 25. August 1939 gelang es 
seinem Sohn Georg durch eine Warnung 
eines Mitgliedes der Breslauer Reichsärz-
tekammer buchstäblich in letzter Minute 
und auf abenteuerliche Weise mit Hilfe 
eines sehr entgegenkommenden Beamten, 
Deutschland in Richtung London zu ver-
lassen. Die Eltern begleiteten ihn bis 
Hamburg. Als sie wieder nach Breslau 
zurückkamen, begaben sich Hertha und 
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Siegmund Hadda in das Jüdische Kran-
kenhaus, in dem sie nach dem Zwangs-
verkauf ihres schönen Hauses ein kleines 
Appartement bewohnen durften. Bei ihrer 
Ankunft erfuhren sie, dass das Klinik-
gebäude bis 31. 8. 1939 zu räumen sei. 
Hadda, der seit 1939 auch Leiter des 
gesamten Klinikums geworden war, oblag 
die schwierige Aufgabe der pünktlichen 
Räumung. Bei Nichteinhaltung des Ter-
mins drohte ihm die Einlieferung in ein 
Konzentrationslager. Alle Kranken muss-
ten also in den benachbarten Häusern, in 
denen Juden wohnten, im jüdischen Alten-
heim und in der Landesirrenanstalt not-
dürftig untergebracht werden. Die sich 
dabei abspielenden herzzerreißenden Sze-
nen rissen in Hadda tiefe seelische Wun-
den. Er selbst und seine Frau fanden bei 
Doktor Milch in der nahen Friedrich-Heb-
bel-Straße 4 (Kutnowska) eine beschei-
dene aber angenehme Unterkunft. Das 
Jüdische Krankenhaus, mit dem Hadda 
seit 1906 eng verbunden war, hatte aufge-
hört zu bestehen, und alle Mitarbeiter 
verließen tief deprimiert das Gebäude. In 
großer Hast zerschlugen die Nazitrupps 
alles, was daran erinnern konnte, dass 
hier ein jüdisches Hospital war, denn es 
blieb nicht mehr viel Zeit, um es für die 
ersten Opfer des beginnenden Krieges 
aufnahmebereit zu machen.

Im Vorhof der Hölle
Dr. Hadda hatte nun große Mühe, unter 
den primitiven Bedingungen ein einiger-
maßen funktionierendes Behandlungs-
zentrum zu schaffen. Aus den gut ausge-
rüsteten Gebäuden durfte nichts, aber 
auch gar nichts mitgenommen werden. 
Das Siechenhaus wurde zu Inneren Abtei-
lung, eine in der Nähe vorhandene leer-
stehende kleine Privatklinik zur chirur-
gisch-gynäkologischen. Hadda glaubte, in 
dieser neuen Situation weiterarbeiten zu 
können. Doch er sollte sich täuschen. 
Bald musste das Siechenhaus geräumt 
werden, so dass die Innere Abteilung in 
die Wallstraße (Pawla Wlodkowica) 
umzog. Die Gestapo beschlagnahmte die 
kleine Privatklinik, Behelfsräume muss-

ten gefunden werden. Darin durften aus-
schließlich Juden und Ausländer behan-
delt werden, die sich in umliegenden 
Arbeitslagern befanden. 
Die Situation der Juden verschlechterte 
sich ständig. Das Tragen des Davidsternes 
ab September 1941 und die zwangsweise 
Annahme der Vornamen Sarah und Israel 
verschärfte die Diskriminierung. Juwe- 
len und Edelmetalle, Pelze, elektrische 
Geräte, Radios und Optikartikel wurden 
zwangsweise eingezogen. Die Wohnungs-
lage spitzte sich immer mehr zu, so dass 
in der Gegend um die Wallstraße viele 
jüdische Ehepaare zusammengepfercht 
wurden. Die Zahl der Suizide stieg von 
Tag zu Tag erschreckend und erhöhte sich 
noch, als die ersten „Aktionen“, der 
Abtransport in die Todeslager, begann. 
Dadurch verringerte sich Haddas Perso-
nal, so dass er ungelernte beschäftigungs-
lose Jüdinnen als Hilfsschwestern anler-
nen musste. 
Im November l941 traf ihn die Mitteilung, 
dass sein unverheirateter und in Breslau 
lebender Bruder Moritz verhaftet worden 
sei, um nach dem Osten abtransportiert 
zu werden. Tags zuvor hatten sie sich zum 
letzten Male die Hand geschüttelt. 1942 
wurde der 84-jährige in einem Altenheim 
lebende Vater Doktor Haddas in der Wall-
straße kaserniert und im April 1943 in das 
KZ Theresienstadt abtransportiert, wo er 
kurze Zeit danach verstarb. Auf dem 
neuen jüdischen Friedhof an der Bres-
lauer Flughafenstraße (ul. lotnicza), des-
sen Gräber zum größten Teil durch 
Strauchwerk überwuchert sind, findet 
sich eine Steinplatte an der Stelle der hier 
zur letzten Ruhe gebetteten Mutter 
Haddas, auf der die Namen des Vaters 
und des Bruders mit den Hinweisen auf 
ihre Deportation eingemeißelt sind. 
Im Mai 1943 erhielt Doktor Hadda den 
Auftrag, nach Sosnowitz (Sosnowice) zu 
reisen, um den dort fehlenden Chirurgen 
zu ersetzen. Er bekam dafür eine entspre-
chende schriftliche Erlaubnis. Die Fahrt 
mit dem Zug gestaltete sich für einen 
Mann mit Davidstern kompliziert und 
entwürdigend, da es Juden verboten war, 

öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 
Trotz gemeinster Anpöbelungen erfüllte 
er seinen ärztlichen Auftrag und kehrte 
nach Breslau zurück, obwohl man ihm 
die Leitung der großen chirurgischen 
Abteilung antrug. Später stellte es sich als 
ein Glück für ihn heraus, denn alle 30.000 
Insassen des Zwangslagers wurden in 
Auschwitz ermordet. 
Doch die fast unerträglich gewordenen 
Tage in Breslau waren auch für das Ehe-
paar Hadda gezählt. Täglich warteten sie 
nun im Gebäude der Synode auf ihren 
Abtransport nach Theresienstadt. Als am 
10. Juni 1943 die letzten Kranken unter 
Schmährufen umherstehender Gaffer der 
ärztlichen Obhut Doktor Haddas entris-
sen wurden, gingen beide in Haft. Sie 
verbrachten noch acht Tage in der Wall-
straße, in der sie von der entweihten 
Langhans‘sche Storchensynagoge Ab-
schied nahmen. 
Am 18. Juni 1943 brach für die letzten 18 
Breslauer Juden, unter ihnen das Ehepaar 
Hadda, nach einer schlaflosen Nacht der 
bittere Deportationsweg nach Theresien-
stadt an. 
Früh um fünf Uhr trieben Gestapoleute 
das Häuflein ausgemergelter Gefangener 
von der Wallstraße aus auf Umwegen 
durch Seitenstraßen zu einem Hinterein-
gang des Hauptbahnhofes, wo sie mit 
Transportzetteln beheftet und in Wagen 
dritter Klasse verfrachtet wurden. 
Hadda schreibt in seinen Erinnerungen: 
„...diese Fahrt beendete den wichtigsten 
Teil meines Lebens, sie bedeutete für mich 
den Verlust der Heimat. Obwohl nicht in 
Breslau geboren, war diese Stadt mir in 
43 Jahren zur wirklichen Heimat gewor-
den. Hier hatte ich meine Studienzeit 
froh....durchlebt, ich musste hart arbeiten, 
um mich selbst erhalten und meinen jün-
geren Brüdern in ihrer Ausbildung helfen 
zu können........In Breslau genoß ich nach 
vollendetem Studium meine fast zehn 
Jahre währende Vorbereitung auf den mir 
als Lebenszweck vorschwebenden Beruf 
des Chirurgen. Hier erwarb ich mir nicht 
nur das Vertrauen und die Freundschaft 
meines Chefs, hier strömten mir Patienten 
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aus allen Kreisen der Bevölkerung Schle-
siens zu. Und das Beste, hier fand ich 
meine Frau und hatte das Glück, drei 
Kinder zu unserer Freude heranwachsen 
zu sehen.....“ 
Nach zwölfstündiger Fahrt war Theresi-
enstadt erreicht. Wie mag ihnen zumute 
gewesen sein, als sie den stacheldrahtge-
säumten Zugang zum Lager durchliefen 
und sich bewusst wurden, dass nun auch 
das letzte bisschen Freiheit verloren war? 
Entwürdigende Unterbringung, entsetz-
liche hygienische Verhältnisse, ständige 
Drangsalierungen, Diebstähle durch das 
Wachpersonal und Schikanen auf Schritt 
und Tritt demoralisierten das im Lager 
getrennt untergebrachte Ehepaar Hadda. 
Hinzu kam, dass Hadda in den ersten 
Tagen vom Tod seines Vaters erfuhr und 
dadurch völlig den Mut verlor.
Zum Glück fanden beide ein Betätigung: 
Doktor Hadda als Chirurg, Frau Hadda in 
der bescheidenen Porzellanmanufaktur. 
Doch die Angst, in die regelmäßig abge-
henden Transporte nach Auschwitz einge-
reiht zu werden, beherrschte das tägliche 
Leben im Lager und steigerte sich noch, 
wenn Eichmann erschien. Dann mussten 
auch die Ärzte antreten und Eichmann 
bestimmte, wer bleiben durfte. Zweimal 
stand Hadda vor ihm!

Dem Holocaust entronnen 
Am 3. Februar 1945 bot sich dem Ehepaar 
Hadda die unerwartete Gelegenheit, sich 
für einen Transport in die Schweiz zu 
melden. Nach kurzem Entschluss ging 
alles Hals über Kopf. Nach drei Tag- und 
Nachtfahrten mit dem Zug rief der Leiter 
des Bewachungskommandos: „Sterne 
abnehmen!“ und der Zug rollte über Kon-
stanz und Kreuzlingen in die Schweiz. 
Mit großem Jubel wurden die abge-
härmten Insassen des Zuges empfangen. 
Nach zwölf Jahren unvorstellbarer Ängste, 
Qualen und Demütigungen schien es wie 
ein Wunder, gerettet zu sein. Das Tele-
gramm der Eltern ließen Georg und Lotte, 
die in England lebten, in Freudentränen 
ausbrechen und teilten es sofort der in 
den USA lebenden Schwester Eva mit.

Nachdem sich Hertha und Siegmund 
Hadda einige Wochen in einem Bergdorf 
erholt hatten und die neu gewonnene 
Freiheit genossen, erhielt Doktor Hadda 
von der Fremdenpolizei in Bern die Wei-
sung, beim Chefarzt des Städtischen 
Krankenhauses vorzusprechen. Mehr als 
ein Jahr arbeitete er in bestem Einverneh-
men mit dem leitenden Chirurgen dieser 
Klinik. Aber das Ehepaar Hadda wollte 
nicht in der Schweiz bleiben. Zunächst 
zog es sie zu den Kindern nach England. 
Aber ihr Aufenthalt währte nur kurze Zeit, 
denn ihr Ziel war die USA.
Anfang April 1947 erreichten sie mit dem 
polnischen Motorschiff „Batory“ New 
York, wo sie Tochter Eva in die Arme 
schloss, die für die Eltern nach einem 
kurzen Aufenthalt in einer Sammelunter-
kunft eine kleine Wohnung angemietet 
hatte.
Doktor Hadda stand im 65. Lebensjahr 
und vor der Aufgabe, sich eine neue Exis-
tenz zu gründen. Viele ungelöste Fragen 
quälten ihn. Würde er die Zulassung als 
Arzt erhalten? Kämen auch Patienten, um 
sich behandeln zu lassen?
Wovon sollte er sich eine Praxis einrich-
ten? Ob er die Prüfung vor der Kommis-
sion bestehen würde? Da kam ihm im 

Zulassungsgespräch zu Hilfe, dass er die 
Namen seiner Lehrer von Mikulicz und 
Gottstein erwähnte. Wer bei diesen welt-
weit anerkannten Chirurgen studiert hatte, 
musste auch ein Könner seines Fachs 
sein! So konnte er sich endlich eine neue 
Lebensgrundlage schaffen.

Seine Praxis ließ sich zunächst nur 
schleppend an. Doch nach und nach 
erweiterte sich sein Patientenkreis, so 
dass er trotz seines Alters einen ausge-
füllten Tagesablauf hatte. Ehemalige 
 Kollegen, von ihm in Breslau Operierte 
fanden sich ein und erwiesen ihm noch 
nach so vielen Jahren Anerkennung und 
Dankbarkeit.
Im 77. Lebensjahr gab Doktor Hadda 
seine Praxis auf. Sein Berufsleben hatte 
sich erfüllt. Nachdem 1970 seine Frau 
Hertha verstarb, lebte er bis zu seinem 
Tode allein und widmete sich der Aufar-
beitung seiner Erinnerungen. Seine drei 
Kinder wusste er in gesicherten Verhält-
nissen: Georg hatte sich in New York eine 
gute Position in eigener Praxis aufgebaut, 
Eva lebte mit ihrem Mann in Florida und 
Lotte mit Familie in England. Doch eine 
Verbindung zwischen ihnen war immer 
gegeben.

Grabstein der Familie Hadda auf dem neuen jüdischen Friedhof in der Flughafenstraße (Lotnica)
(verwischte Innenschrift: DEPORTIERT NACH DEM OSTEN 21. 11. 1941) Foto: G. Ch., 2004
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Im 95. Lebensjahr starb Doktor Siegmund 
Hadda in New Gardens/New York. Er 
betrat nie mehr deutschen Boden, obwohl 
er Breslau, Schlesien und Deutschland 
liebte und hier seine glücklichsten Jahr-
zehnte verbrachte. Es hielt ihn der für uns 
schmerzhafte Gedanke fern: 

„Ich würde (bei einem Besuch in Deutsch-
land – der Autor) in jedem Manne mittle-
ren oder höheren Alters den Mörder mei-
ner Lieben vermuten“.

Das Schicksal dieses außergewöhnlichen 
Arztes und standhaften Humanisten sollte 
auch im polnischen Wroclaw nicht ver-
gessen werden. 

Der Laumann-Verlag Dülmen gab 2001 
eine von Dr. Barbara Genzow verfasste 
Lebensbeschreibung heraus, die den 
angesehenen Chirurgen würdigt und die 
zu lesen jedermann empfohlen werden 
kann. Darin legt Doktor Hadda Rechen-

schaft über seine ethischen Grundsätze 
ab, denen er sich stets und überall ver-
pflichtet fühlte. 
Dem Verlag und der Autorin sei für die 
Genehmigung zur Nutzung des Büchleins 
als Quelle für diesen Beitrag gedankt. 

Dipl.-Päd. Günter Christmann
Götzingerstraße 21, 01855 Sebnitz

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Senfkorn Verlages Alfred Theisen, Görlitz

Medizin im Nationalsozialismus und 
das System der Konzentrationslager
Hrsg. von Judith Hahn, Silvija Kavçiç 
und Christoph Kopke
Mabuse Verlag GmbH, Frankfurt/M. 
2005, 213 Seiten, ISBN 3-935964-74-9

Wer meint, wir wissen schon alles über 
die Medizin im Nationalsozialismus, irrt 
und wird durch das vorliegende Buch 
eines Besseren belehrt. Speziell die Vor-
gänge in den Krankenrevieren der Kon-
zentrationslager galten bisher als Deside-
rat der historischen Forschungen zur 
Medizin im Nationalsozialismus. Hierzu 
neue Erkenntnisse vorzulegen, war Anlie-
gen eines Workshops im Dezember 2003. 
Mit einem Vorwort von Gerhard Baader 
versehen, liegt nun der Protokollband 
dazu vor.
In Vorbemerkungen gehen die Herausge-
ber zunächst auf die Tatsache ein, dass 
die historischen Forschungen zur Medi-
zin im Nationalsozialismus inzwischen 
bereits selbst einer Historiografie unter-
liegen, die kurz umrissen wird. Kontro-
verse Motivationen hat es dabei für die 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
gegeben, die von dem Wunsch, die Ge-
schehnisse aufzuarbeiten, zu verstehen 
und daraus Lehren zu ziehen, bis hin zum 
Relativieren, Verdrängen, Beschönigen 
und Leugnen reichen. Die heute nutz-
baren Quellen für die Bearbeitung des 
Themas werden von den Herausgebern 
methodenkritisch beleuchtet.

Heute ist klar, dass die Einlieferung von 
Häftlingen in die Krankenreviere der 
Konzentrationslager ambivalent war. Sie 
konnte sowohl deren Leben retten als 
auch den Tod bedeuten, indem die kran-
ken Häftlinge selektiert und ermordet 
oder für Menschenexperimente benutzt 
wurden. Die These, die Krankenreviere 
seien Orte der Selbstbehauptung der Häft-
linge gewesen, kann so generell nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Die Grenz-
ziehung dahingehend, dass die als medi-
zinisches Personal in den Krankenrevie-
ren eingesetzten Häftlinge nur „gut“ und 
die Angehörigen der SS die Täter gewe-
sen seien, verwischt. So gab es auch Häft-
linge, die Menschenversuche geradezu 
initiiert oder sich zumindest geflissentlich 
daran beretiligt haben. Insofern sind neue 
Erkenntnisse der aktuellen Forschungen 
zur Medizin im Nationalsozialismus, zu 
denen auch der vorliegende Band beiträgt, 
zum einen die Aufweichung der bisher 
scharf gezogenen Grenze zwischen 
Tätern und Opfern, zum anderen die 
Herausnahme der Täter mit ihrem Tun 
und ihren Motivationen aus dem Bereich 
des „besonders Bösen“ in die alltägliche 
Normalität. 
Der Workshop gliederte sich in drei Teile, 
die sich auch im Protokollband wider-
spiegeln:
Im ersten Teil werden die Situation von 
Häftlingen in den Konzentrationslagern 
und die Bedeutung von Gesundheit und 
Krankheit sowie das Verhältnis von Leben 

und Tod beleuchtet. Hierzu gehören die 
Beiträge von Oliver Tauke (Gestaffelte 
Selektion. Die Funktion der Häftlingskran-
kenbauten in den Lagern des KZ-Mittel-
bau Dora), Dorothee Wein (Das Kranken-
revier im Konzentrationslager Sachsen-
hausen in seiner Funktion als Vorführ-
objekt) und Iris Hax (Sterilisierung und 
Kastration von Häftlingen des KZ Sach-
senhausen).
Der zweite Themenkomplex erweitert die 
Perspektive auf Institutionen und wissen-
schaftliche Netzwerke, die im Rahmen 
des Systems der nationalsozialistischen 
Gesundheits- und Wissenschaftspolitik 
Häftlinge zu Versuchszwecken oder auf-
grund von gesundheitspolitischen Maß-
nahmen misshandelten oder töteten. Dem 
sind die Beiträge von Daniela Claudia 
Angetter (Alternativmedizin kontra Schul-
medizin im Nationalsoazialismus), Marion 
Hulverscheidt (Menschen, Mücken und 
Malaria – das wissenschaftliche Umfeld 
des KZ-Malariaforschors Claus Schil-
ling), Alexander Neumann (Die Heeres-
sanitätsinspektion und die Militärärztliche 
Akademie und die Konzentrationslager – 
Eine Studie zum medizinischen Netzwerk 
von Wehrmacht und SS) und Barbara 
Danckwortt (Wissenschaft oder Pseudo-
wissenschaft? Die „Rassenhygienische 
Forschungsstelle“ am Reichsgesundheits-
amt) zuzuordnen.
Der dritte Teil schließlich beschäftigt sich 
mit Personen und Institutionen, die auf-
grund ihrer Tätigkeiten zumindest Kennt-

Buchbesprechung
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nis von den gesundheitlichen Verhältnis-
sen in den Lagern besaßen und somit die 
Frage nach der Mitschuld bzw. gar Mit-
täterschaft aufkommen lassen, so in den 
Beiträgen von Angelika Uhlmann (Die 
Medizinische Fakultät der Reichsuniver-
sität Straßburg und die Menschenver-
suche im KZ Natzweiler-Struthof) und 
Norman Pohl (Die preußische Landesan-

stalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
(WaBoLu) und die Absicherung des Inhu-
manen).
Der Band wird ergänzt durch einen 
Abkürzungsüberblick und ein knapp 
gefasstes Autorenverzeichnis. 
Für mit dem Thema „Medizin im Natio-
nalsozialismus“ beschäftigte Historiker, 
Medizinhistoriker und Mitarbeiter von 

Gedenkstätten ist das Lesen des Bandes 
ein Muss, für darüber hinaus Interessierte 
eine wichtige Bereicherung des Wissens 
um ein Feld, das bisher erst in Anfängen 
bearbeitet ist.

Dr. med. habil. Dr. phil. Susanne Hahn 

Information über eine neue KBVBro
schüre

Seit einigen Jahren vollzieht sich ein 
Wechsel der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich der Anforderungen 
an die Qualität in der ambulanten Medi-
zin. Während früher die Qualität medizi-
nischer Leistungen nur bei Schadens- und 
Komplikationsfällen rechtlich relevant 
war, sind die Anforderungen an die Qua-
lität heute normativ geregelt und nachzu-
weisen. In dem Zusammenhang werden 
Arztpraxen immer häufiger mit Überwa-
chungen und Inspektionen durch staatli-
che Behörden konfrontiert. Einen Über-

blick über die gegenwärtige Rechtslage 
bietet eine neue Broschüre der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (KBV). 
Neben der Angabe der rechtlichen Grund-
lagen wird erklärt, unter welchen Umstän-
den Behörden Arztpraxen mit und ohne 
Ankündigung begehen dürfen und welche 
Maßnahmen den Ärzten drohen, wenn 
ihre Praxen den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht entsprechen. Vertragsärzte 
und Psychologische Psychotherapeuten 
sollen somit unterstützt werden, umfas-
sende und qualitätsgesicherte Medizin in 
ihren Praxen zu organisieren.
Die Broschüre enthält am Beispiel Nord-
rhein-Westfalen und Berlin zudem eine 

Aufstellung der Behördenzuständigkeiten. 
Nach Aussage der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen ist die Veröffentlichung 
eigener regionaler Angaben zu einem 
späteren Zeitpunkt beabsichtigt. 

Die Broschüre kann per E-Mail bei 
 mraubart@kbv.de bestellt werden oder 
als pdf-Datei auf der Homepage der KBV 
unter www.kbv.de – Rubrik Fachbesucher-
Publikationen-Sonderpublikationen herun-
tergeladen werden.

Dr. jur. Alexander Gruner
Rechtsreferent 

Überwachung und Begehung von 
Arztpraxen durch Behörden

Praktische Verhaltensmedizin
von Volker Köllner, Michael Broda
Broschiert - Thieme, Stuttgart 
39 Abbildungen, 32 Tabellen, 264 Seiten
ISBN: 3131321512
„Praktische Verhaltensmedizin“ wagt den 
Spagat auf der einen Seite zwischen der 
Vermittlung des aktuellen evidenzbasier-
ten Wissens, der umfangreichen For-
schung zu diesem Thema, und auf der 
anderen Seite einer anschaulichen und 
praxisnahen Umsetzung dessen. Dies ist 
mehr als gelungen. Verhaltensmedizin ist  
fächerübergreifend und besitzt einen 
interdisziplinären Ansatz, dies wird in 
dem vorliegenden Buch deutlich. Damit 

geht es über eine lehrbuchhafte Darstel-
lung der Inhalte hinaus. Gerade für den 
Hausarzt ist die knappe, an Fallbeispielen 
orientierte Darstellung der theoretischen 
Grundlagen der Verhaltensmedizin allge-
mein verständlich beschrieben.
Ausführungen zum Thema „Salutogenese 
und Prävention“ sind ebenso anschaulich 
erläutert wie Grundlagen der Gesprächs-
führung und der Arzt-Patient-Kommuni-
kation in der Verhaltensmedizin.
Im zweiten Teil werden gesundheitsför-
dernde Maßnahmen wie Entspannungs-
techniken, körperorientierte Verfahren, 
Biofeedback, Genusstraining sowie Trai-
ning sozialer Kompetenzen bildlich erläu-

tert. Teil 3 hat im Zentrum den Abbau von 
Risikoverhalten (Rauchen, Übergewicht, 
Stress, Ärgererleben und chronisches 
Krankheitsverhalten).
Teil 4 widmet sich psychischen Proble-
men in der ärztlichen Praxis, wobei die 
Prävalenzen und Wichtungen durchaus 
der allgemeinmedizinischen Praxis ent-
sprechen. Wichtig und außergewöhnlich 
ist ein Kapitel zur Verhaltenstherapie bei 
älteren Menschen. 
Im Vergleich zu anderen (eher Lehr-)Bü-
chern ist „Praktische Verhaltensmedizin“ 
kürzer, effizienter beschrieben und mit 
vielen Fallbeispielen unterlegt.

Dr. med. Antje Bergmann

Praktische Verhaltensmedizin

http://www.kbv.de/
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Am 1. Januar 2006 trat für die Sächsische 
Landesärztekammer überraschend eine 
neue Arzneimittelverschreibungs-Verord-
nung (AMVV) in Kraft. Die Änderungen 
der Arzneimittelverschreibungs-Verord-
nung haben für Unmut gesorgt in den 
Apotheken, bei Ärzten, die bisherige 
Gewohnheiten bei der Beschaffung von 
Medikamenten für den eigenen oder den 
Praxisbedarf ändern sollen und Unmut 
bei Patienten in Ausnahmesituationen, 
etwa beim Hausbesuch oder nach der 
Krankenhausentlassung, denen nicht mehr 
wie bisher unbürokratisch aus der Not 
geholfen werden kann. Die Novellierung 
der Verschreibungsverordnung geht offen-
sichtlich in diesem speziellen Teil an der 
Praxis vorbei.

Neben einer Reihe weiterer Angaben, die 
nun verpflichtend auf dem Rezept ver-
merkt werden müssen, dürfen verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel in Apothe-
ken ohne Vorlage einer Verschreibung seit 
dem In-Kraft treten der Verordnung nur 
noch beim Vorliegen eines rechtferti-
genden Notstandes gemäß § 34 Strafge-
setzbuch abgegeben werden. Insbeson-
dere die Abgabe von verschreibungspflich-
tigen Arzneimitteln ohne Rezept an Ärzte, 
Zahnärzte und Tierärzte zum Eigenbedarf 
nach Vorlage der Approbation oder des 
Kammerausweises sind durch die neue 
Verordnung nicht mehr gedeckt. Zur 
Information der sächsischen Ärzte dru-
cken wir nachfolgend eine Information 
der Sächsischen Landesapothekerkammer 
ab.

Knut Köhler M.A.
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neue Rechtslage bei Abgabe verschrei
bungspflichtiger Arzneimittel

Seit dem 1. Januar 2006 gilt die neue 
Arzneimittelverschreibungs-Verordnung 
(AMVV), die die Verordnung über ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel und 
die Verordnung über die automatische 
Verschreibungspflicht ersetzt. Die Abgabe 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel 
darf nur gegen Vorlage einer entspre-
chenden Verschreibung erfolgen.

Weitere Änderungen betreffen die:

verpflichtende Angabe des Geburtsda-
tums der Person, für die das Arznei-
mittel bestimmt ist
Anpassung an § 129 Abs. 1 Nr. 1 SBG V 
(aut-idem-Verschreibung unter Angabe 
von Wirkstoff, Stärke und Darrei-
chungsform anstelle der Arzneimittel-
bezeichnung)
Reduzierung der Gültigkeitsdauer auf 
drei Monate
Streichung des bisherigen § 4 (Abgabe 
von Arzneimitteln in dringenden Fäl-
len ohne Vorlage einer Verschreibung)
vollständige Überarbeitung der Anlage.

Ungeachtet der Regelungen der Arznei-
lieferverträge muss eine Verschreibung 
gemäß § 2 AMVV folgende Angaben ent-
halten; die neuen Vorschriften sind fett 
gedruckt:

1. Name, Berufsbezeichnung und 
Anschrift der verschreibenden ärztli-
chen, tierärztlichen oder zahnärztli
chen Person (verschreibende Person),

2. Datum der Ausfertigung,
3. Name und Geburtsdatum der Person, 

für die das Arzneimittel bestimmt ist,
4. Bezeichnung

a) des Fertigarzneimittels oder des 
Wirkstoffes einschließlich der 
Stärke oder

b) bei Arzneimitteln, die in der 
Apotheke hergestellt werden sol
len, deren Zusammensetzung 
nach Art und Menge,

5. Darreichungsform,
6. abzugebende Menge des verschrie-

benen Arzneimittels,
7. Gebrauchsanweisung bei Arzneimit-

teln, die in der Apotheke hergestellt 
werden sollen,

8. Gültigkeitsdauer der Verschreibung,
9. bei tierärztlichen Verschreibungen 

zusätzlich

–

–

–

–

–

a) die Dosierung pro Tier und Tag,
b) die Dauer der Anwendung und
c) sofern das Arzneimittel zur 

Anwendung bei Tieren verschrie
ben wird, die der Gewinnung 
von Lebensmitteln dienen, die 
Indikation und die Wartezeit,

 sowie anstelle der Angaben nach 
Nummer 3 der Name des Tierhal
ters und Zahl und Art der Tiere, bei 
denen das Arzneimittel angewendet 
werden soll, sowie bei Verschrei
bungen für Tiere, die der Gewin
nung von Lebensmitteln dienen, die 
Identität der Tiere,

10. die eigenhändige Unterschrift der ver-
schreibenden Person oder, bei Ver
schreibungen in elektronischer Form, 
deren qualifizierte elektronische 
Signatur nach dem Signaturgesetz.

Fehlt bei Fertigarzneimitteln die Abgabe-
menge, so ist die kleinste Packungsgröße 
abzugeben (§ 2 Abs. 4). Die Verschrei-
bung gilt 3 Monate, sofern keine andere 
(kürzere) Gültigkeitsdauer auf dem 
Rezept vermerkt ist (§ 2 Abs. 5). Sind die 
Angaben unvollständig bzw. fehlen Anga-
ben zum Ausfertigungsdatum, der Darrei-
chungsform und/oder die Gebrauchsan-
weisung für die in der Apotheke herge-
stellten Arzneimittel  und ist eine Rück-
sprache mit dem Arzt nicht möglich, so 
kann der Apotheker diese in dringenden 
Fällen ergänzen (§ 2 Abs. 6). Die wieder-
holte Abgabe eines verschreibungspflich-
tigen Arzneimittels auf dasselbe Rezept 
ist unzulässig (§ 4). Von der Verschrei-
bungspflicht sind Arzneimittel ausgenom-
men, die aus den in der Anlage zu dieser 
Verordnung genannten Stoffe und Zube-
reitungen aus Stoffen nach einer homöo-
pathischen Verfahrenstechnik, insbeson-
dere nach den Regeln des Homöopa-
thischen Arzneibuches hergestellt sind 
oder die aus Mischungen solcher Stoffe 
oder Zubereitungen aus Stoffen bestehen, 
wenn die Endkonzentration dieser Arznei-
mittel im Fertigprodukt die vierte Dezi-
malpotenz nicht übersteigt. Diese Arznei-
mittel dürfen auch mit nicht verschrei-

Neue Arzneimittel-
verschreibungs-Verordnung
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bungspflichtigen Stoffen und Zubereitun-
gen aus Stoffen gemischt werden (§ 5).

Die verschreibungspflichtigen Wirkstoffe 
werden künftig in der Anlage zur Arznei-
mittelverschreibungs-Verordnung aufge-
führt. Änderungen erfolgen, abweichend 
vom bisherigen Prozedere, voraussicht-
lich zum 1. April und 1. Oktober jedes 
Jahres. Neue Wirkstoffe, deren Wirkun-
gen in der Medizin noch unzureichend 
bekannt sind und die früher zunächst der 
fünfjährigen automatischen Verschrei-
bungspflicht unterlagen, müssen daher 
nun aktiv durch den Verordnungsgeber 
der Verschreibungspflicht unterstellt und 
gegebenenfalls auch wieder aktiv aus der 
Verschreibungspflicht entlassen werden. 

Die bisherigen Ausnahmeregelungen des 
§ 4 der Verordnung über verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, nach denen ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel

an Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
 oder

in dringenden Fällen (nach telefo-
nischer Rücksprache mit einer ver-
schreibungsberechtigten Person)

ohne Verschreibung abgegeben werden 
durften, wenn sich der Apotheker Gewiss-
heit über die Person des verschreibenden 
Arztes verschafft hatte, sind ersatzlos 
weggefallen.

–

–

Das bedeutet auch, dass jeder Arzt, Zahn-
arzt oder Tierarzt bei einem persönlichen 
Arzneimittelkauf (bspw. Eigenbedarf) 
oder für den Praxisbedarf ein (Privat) 
Rezept vorlegen muss.

Eine Abgabe verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel ist danach nur noch aus-
nahmsweise zulässig, in denen ein recht-
fertigender Notstand gemäß § 34 Strafge-
setzbuch (StGB) vorliegt oder andernfalls 
der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleis-
tung nach § 323c StGB erfüllt wäre. Auf 
den rechtfertigenden Notstand nach  
§ 34 StGB kann sich indes nur berufen, 
„wer in einer gegenwärtigen, nicht anders 
abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, (...) 
oder ein anderes Rechtsgut eine Tat 
begeht, um die Gefahr von sich oder 
einem anderen abzuwenden“. In diesem 
Fall entfällt die Rechtswidrigkeit der Tat, 

„wenn bei Abwägung der widerstreiten-
den Interessen, namentlich der betrof-
fenen Rechtsgüter und des Grades der 
ihnen drohenden Gefahren, das geschützte 
Interesse das beeinträchtigte wesentlich 
überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die 
Tat angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden“.

Auch an eine Abgabe verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel (ohne Vorliegen 
einer Verschreibung) werden, um einer 
Strafbarkeit der unterlassenen Hilfeleis-

tung nach § 323c StGB zu entgehen, 
strenge Maßstäbe gestellt. Nach § 323c 
StGB macht sich strafbar, „wer bei 
Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr 
oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Umständen 
nach zuzumuten, insbesondere ohne erheb-
liche eigene Gefahr und ohne Verletzung 
anderer wichtiger Pflichten möglich ist“. 

Weder auf rechtfertigenden Notstand nach 
§ 34 StGB noch auf eine Handlungs-
pflicht nach § 323c StGB kann sich also 
berufen, wer aus Bequemlichkeit oder aus 
anderen unsachlichen Beweggründen 
handelt. Insbesondere die Argumentation, 
dass eine Abgabe vor dem 1. Januar 2006 
ohne Verschreibung möglich gewesen ist, 
kann eine Strafbarkeit nach § 96 Nr. 13 
AMG nicht entgegengehalten werden.
Verstöße werden als Straftatbestände nach 
§ 96 Nr. 13 AMG mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahn-
det.
Begründet wird dies damit, dass das Arz-
neimittelgesetz keine entsprechende Aus-
nahme vom Grundsatz der Erforderlich-
keit einer Verschreibung vorsieht. Die 
Änderung ist konsequent, da in einer 
Rechtsverordnung keine Abweichung von 
den Regelungen eines Bundesgesetzes 
verankert werden kann. 

Sächsische Landesapothekerkammer

Das Sächsische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit hat mit Wirkung 
vom 1. Januar 2006 die „Richtlinie des 
Sächsischen Ministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit zur Förderung von Existenz-
gründern durch Gewährung von Mikro-
darlehen vom 14. 12. 2005“ in Kraft 
gesetzt. 

Nach dieser Richtlinie gewährt der Frei-
staat Sachsen Zuwendungen in Form 

eines zweckgebundenen Darlehens, um 
die Gründung nachhaltiger selbststän-
diger Existenzen zu ermöglichen oder zu 
erleichtern. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Die Sächsische 
Aufbaubank – Förderbank (SAB) ent-
scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Mittel des bei der SAB eingerichteten 

ESF-gestützten Mikrodarlehensfonds für 
Existenzgründer. 

Nähere Informationen unter: www.sab.
sachsen.de/Förderung/Programme/Wirt-
schaft/Förderprogramme/ESF-Mikrodar-
lehen für Existenzgründer

Dr. jur. Verena Diefenbach
Hauptgeschäftsführerin

Förderung von Existenzgründern durch 
Gewährung von Mikrodarlehen

http://www.sab.sachsen.de/
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Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen werden gemäß § 103 Abs. 4 SGB V in 
Gebieten für die Zulassungsbeschränkungen 
angeordnet sind, auf Antrag folgende Ver-
tragsarztsitze der Planungsbereiche zur 
Übernahme durch einen Nachfolger ausge-
schrieben:
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

*) Bei Ausschreibungen von Fachärzten für 
Allgemeinmedizin können sich auch Fach-
ärzte für Innere Medizin bewerben, wenn 
sie als Hausarzt tätig sein wollen. 
Bei Ausschreibungen von Fachärzten für 
Innere Medizin (Hausärztlicher Versorgungs-
 bereich) können sich auch Fachärzte für All-
gemeinmedizin bewerben.
Bitte geben Sie bei der Bewerbung die be-
treffende Registrier-Nummer (Reg.-Nr.) an.
Wir weisen außerdem darauf hin, dass sich 
auch die in den Wartelisten eingetragenen 
 Ärzte bei Interesse um den betreffenden Ver-
tragsarztsitz bewerben müssen.

■ Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz
Mittweida
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Reg.-Nr. 06/C011
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
24.03.2006 an die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chem-
nitz, Postfach 11 64, 09070 Chemnitz, Tel.: 
(0371) 27 89-406 oder 27 89-403 zu richten.
Mittweida
Facharzt für Allgemeinmedizin*)
Reg.-Nr. 06/C012
Facharzt für Allgemeinmedizin*)
Reg.-Nr. 06/C013
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Reg.-Nr. 06/C014
Freiberg
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Reg.-Nr. 06/C015
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
07.04.2006 an die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chem-
nitz, Postfach 11 64, 09070 Chemnitz, Tel.: 
(0371) 27 89-406 oder 27 89-403 zu richten.
■ Bezirksgeschäftsstelle Dresden
Dresden-Stadt
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten
Reg.-Nr. 06/D017
Hoyerswerda-Stadt / 
Landkreis Kamenz
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Reg.-Nr. 06/D018
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
24.03.2006 an die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Dres-
den, Schützenhöhe 12, 01099 Dresden, Tel.: 
(0351) 8828-330, zu richten.
Meißen
Facharzt für Augenheilkunde
Reg.-Nr. 06/D019
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
(Vertragsarztsitz in Gemeinschaftspraxis)
Reg.-Nr. 06/D020
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
(Vertragsarztsitz in Gemeinschaftspraxis)
Reg.-Nr. 06/D021
Dresden-Stadt
Facharzt für Chirurgie
Reg.-Nr. 06/D022
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
07.04.2006 an die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Dres-
den, Schützenhöhe 12, 01099 Dresden, Tel.: 
(0351) 8828-330, zu richten.
■ Bezirksgeschäftsstelle Leipzig
Leipzig Stadt
Facharzt für Augenheilkunde 
(Vertragsarztsitz in Gemeinschaftspraxis)
Reg.-Nr. 06/L010
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Reg.-Nr. 06/L011
Muldentalkreis
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrank-
heiten
Reg.-Nr. 06/L012
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe
Reg.-Nr. 06/L013
Delitzsch
Facharzt für Innere Medizin/Pneumologie
Reg.-Nr. 06/L014
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
13.04.2006 an die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Leip-
zig, Braunstraße 16, 04347 Leipzig, Tel.: 
(0341) 243 21 53 zu richten.

Abgabe von 
 Vertragsarztsitzen
Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen werden für Gebiete, für die keine Zulas-
sungsbeschränkungen angeordnet sind, fol-

Ausschreibung 
von Vertragsarztsitzen

gende Vertragsarztsitze in den Planungsbe
reichen zur Übernahme veröffentlicht.
■ Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz
Chemnitz-Stadt
Facharzt für Allgemeinmedizin*)
geplante Praxisabgabe: 2006
Interessenten wenden sich bitte  an die Kas-
senärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Chemnitz, Postfach 11 64, 
09070 Chemnitz, Tel.: (0371) 27 89-406 
oder 27 89-403.
■ Bezirksgeschäftsstelle Dresden
Dresden-Stadt
Facharzt für Allgemeinmedizin*) 
(Vertragsarztsitz in Gemeinschaftspraxis)
geplante Praxisabgabe: 01.10.2006
Görlitz-Stadt /
Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Facharzt für Allgemeinmedizin*)  
Reichenbach
geplante Praxisabgabe: 4. Quartal 2006
Facharzt für Allgemeinmedizin*) 
Altkreis Niesky
geplante Praxisabgabe: 3. o. 4. Quartal 2006
Hoyerswerda-Stadt /
Landkreis Kamenz
Facharzt für Allgemeinmedizin*) 
Hoyerswerda-Stadt, Ärztehaus
geplante Praxisabgabe: sofort
Riesa-Großenhain
Facharzt für Allgemeinmedizin*) 
Zeithain OT Röderau
geplante Praxisabgabe: Ende 2006
Interessenten wenden sich bitte an die Kas-
senärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Dresden, Schützenhöhe 12, 
01099 Dresden, Tel.: (0351) 88 28-330.
■ Bezirksgeschäftsstelle Leipzig
Leipzig-Stadt
Facharzt für Allgemeinmedizin*)
geplante Praxisabgabe: Ende 2006
Leipziger-Land
Facharzt für Allgemeinmedizin
geplante Praxisabgabe: 2007
Torgau/Oschatz
Facharzt für Allgemeinmedizin*)
geplante Praxisabgabe: 2006/2007
Interessenten wenden sich bitte an die Kas-
senärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirks-
geschäftsstelle Leipzig, Braunstraße 16, 
04347 Leipzig Tel.: (0341) 243 21 53.

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Landesgeschäftsstelle
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Verlust eines Mandats im Wahlkreis 
Sächsische Schweiz

Im Wahlkreis Sächsische Schweiz hat das 
Kammermitglied Frau Dr. med. Heide-
marie Clausnitzer, Fachärztin für Allge-
meinmedizin und niedergelassene Ärztin 
in Heidenau, infolge Umzugs in den 
Bereich einer anderen Ärztekammer 
gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 Sächsisches 
Heilberufekammergesetz den Sitz in der 
Kammerversammlung verloren. 
Der Vorstand hat den Verluste des Sitzes 
in der Kammerversammlung in seiner 

Sitzung am 1. Februar 2006 festgestellt 
und die Bekanntmachung im „Ärzteblatt 
Sachsen“ verfügt.
Im Wahlkreis Sächsische Schweiz konnte 
aufgrund fehlender Wahlbewerbungen 
kein nachrückendes Mitglied gewählt 
werden. Der Wahlkreis Sächsische 
Schweiz ist künftig nur mit zwei Sitzen 
(anstatt drei möglichen Sitzen) in der 
Kammerversammlung vertreten.

Dr. jur. Verena Diefenbach
Hauptgeschäftsführerin

Landeswahlleiterin

Kammerversammlung der 
Wahlperiode 2003/2007

Konzerte und 
Ausstellungen

Konzerte
Sonntag, 2. April 2006, 11.00 Uhr

Junge Matinee
Schumanns Klavierwelten

Fünf Konzerte anlässlich des 150. 
Todestages des Komponisten im Jahr 

2006 mit Studierenden der Fachrichtung 
Klavier der Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden.

Weitere Konzerte: 
7. Mai, 11. Juni und 2. Juli 2006

Ausstellungen
Inundauslandschaften

Almut Zielonka, Karen Graf, 
Dieter Beirich, Hans Kutschke, 

Peter Graf
15. März bis 14. Mai 2006

Vernissage: 
Donnerstag, 16. März 2006, 19.30 Uhr

Einführung: 
Dr. phil. Ingrid Koch, Dresden

Dyrck Bondzin
Begegnungen in Dresden

PastelleAquarelleÖl
bis 31. März 2006

 60 Jahre
03. 04. Dr. med. Meichsner, Andreas 
 09573 Dittmannsdorf
03. 04. Dipl.-Med. Wächter, Eva 
 01219 Dresden
10. 04. Dr. med. Meier, Christel 
 01219 Dresden
10. 04. Dipl.-Med. Stibenz, Angela 
 09232 Hartmannsdorf
12. 04. Dr. med. Wegener, Steffen 
 09249 Taura
14. 04. Dr. med. Stade-Schmidt, Dagmar 
 01259 Dresden
21. 04. Priv.-Doz. Dr. med. Wunderlich, Hans-Peter 
 01187 Dresden
23. 04. Dr. med. Demmler, Wolfgang
 04435 Schkeuditz
23. 04. Dr. med. Müller, Wolfgang 
 01904 Weifa
24. 04. Dipl.-Med. Hanisch, Regina 
 08141 Reinsdorf

25. 04. Dr. med. Schade, Jochen 
 04105 Leipzig
25. 04. Dr. med. Schubert, Thomas 
 09353 Oberlungwitz
26. 04. Schindler, Christine 
 01326 Dresden

 65 Jahre
01. 04. Dr. med. Rost, Erika
 01326 Dresden
01. 04. Dr. med. Schmitzer, Rüdiger
 08209 Auerbach
02. 04. Dr. med. Busch, Renate 
 04808 Hohburg
02. 04. Dr. med. Hecht, Astrid 
 09127 Chemnitz
02. 04. Dr. med. Schippel, Bernhard 
 09477 Steinbach
02. 04. Dr. med. Schwenke, Annerose 
 04821 Brandis-Waldsteinberg

02. 04. Dr. med. Steinke, Gisela 
 08451 Crimmitschau
03. 04. Dr. med. Kratzsch, Elke 
 04229 Leipzig
04. 04. Dr. med. Voigt, Renate 
 09113 Chemnitz
07. 04. Scheibe, Peter 
 04316 Leipzig
08. 04. Dr. med. Rockel, Ingrid 
 09127 Chemnitz
09. 04. Bicker, Waldemar 
 04229 Leipzig
09. 04. Dittmann, Irene 
 01844 Neustadt
10. 04. Dr. med. Clemen, Gisela 
 04277 Leipzig
10. 04. Dr. med. Joswig, Hartmut 
 01796 Pirna
11. 04. Dr. med. Kappel, Manfred 
 04277 Leipzig

Unsere Jubilare im April Wir gratulieren

Die Robert Bosch Stiftung fördert weitere 
zehn Nachwuchswissenschaftler im Rah-
men ihres Forschungskolleg Geriatrie. 
Die Bewerbungen sind ab sofort möglich, 
der Bewerbungsschluss ist der 15. April 
2006.
Für die Stipendium können sich junge 
Ärzte in Weiterbildung (nach abgeschlos-

sener Promotion) im Rahmen eines zwei-
jährigen Early-Career-Stipendium bewer-
ben.
Weitere Information finden Sie im Inter-
net unter 

www.bosch-stiftung.de/geraitrie oder
www.forschungskolleg-geriatrie.de.

Early-Career-Stipendium

http://www.bosch-stiftung.de/geriatrie/
http://www.forschungskolleg-geriatrie.de/
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11.04. Dr. med. Neumerkel, Monika 
 09429 Wolkenstein
12. 04. Dr. med. Naumann, Christa 
 08459 Neukirchen
12. 04. Reichelt, Joachim 
 04769 Mügeln
13. 04. Dr. med. Henjes, Frank 
 04860 Torgau
13. 04. Dr. med. Kranz, Renate 
 01796 Pirna
13. 04. Dr. med. Radke, Karl-Heinz 
 08321 Zschorlau
13. 04. Dr. med. Reuter, Wolfgang 
 04643 Geithain
14. 04. Dr. med. Beer, Uta 
 08523 Plauen
14. 04. Dr. med. Goy, Helmut 
 09526 Olbernhau
14. 04. Dr. med. Schneider, Gertrud 
 02625 Bautzen
16. 04. Dr. med. Jost, Gerhard 
 09456 Annaberg-Buchholz
16. 04. Dr. med. Radestock, Armin 
 04651 Bad Lausick
17. 04. Dr. med. Beuthin, Arnulf 
 01277 Dresden
17. 04. Dr. med. Conradt, Armin 
 04416 Markkleeberg
17. 04. Dr. med. Feyer, Bernd 
 04758 Oschatz
17. 04. Dr. med. Hoffmann, Burkhard 
 08060 Zwickau 
17. 04. Dr. med. Müssig, Ilona 
 01259 Dresden
18. 04. Dr. med. Bennek, Hella 
 04316 Leipzig
21. 04. Dr. med. Döge, Brigitte 
 09131 Chemnitz
21. 04. Thierfelder, Bernd 
 09366 Stollberg
22. 04. Dr. med. Böhme, Marie-Luise 
 01219 Dresden
22. 04. Nali, Wera 
 08064 Zwickau
22. 04. Dr. med. Schumann, Ulrich 
 01796 Pirna
23. 04. Dr. med. Sellentin, Wolfgang 
 01558 Großenhain
25. 04. Dr. med. Freund, Hannelore 
 01326 Dresden
25. 04. Gulyas, Helga 
 08066 Zwickau
25. 04. Simon, Irmgard 
 08280 Aue
27. 04. Dr. med. Adolph, Jutta 
 01324 Dresden
27. 04. Dr. med. Ahnert, Gertraud 
 04155 Leipzig
27. 04. „doctor nauk 
 medycznych/Medizinische 
 Akademie Bialystok“    
 Tomczyk, Henryk-Piotr 
 71334 Waiblingen
29. 04. Dr. med. Bergstädt, Falk 
 04207 Leipzig

29. 04. Dr. med. Petzold, Barbara 
 04159 Leipzig
30. 04. Dr. med. Hofmann, Ute 
 08645 Bad Elster
30. 04. Dr. med. Kramer, Johanna 
 04159 Leipzig (Lützschena-Stahmeln)

 70 Jahre
01. 04. Prof. Dr. med. habil. Dietrich, Jürgen
 04105 Leipzig
05. 04. Dr. med. Fache, Irmgard 
 01471 Radeburg
05. 04. Dr. med. Nehler, Christel 
 09130 Chemnitz
05. 04. Prof. Dr. med. habil. Schulze, Joachim
 01848 Hohnstein
06. 04. Al-Biladi, Sadik 
 09007 Chemnitz
06. 04. Dr. med. Ziesch, Werner 
 01277 Dresden
07. 04. Dr. med. Müller, Inge 
 08060 Zwickau
08. 04. Dr. med. Grau, Brigitte 
 04155 Leipzig
08. 04. Dr. med. Wenske, Jürgen 
 02826 Görlitz
12. 04. Dr. med. Zöbisch, Friedrich 
 04420 Markranstädt
14. 04. Prof. Dr. med. habil. Franke, Wolf-Gunter 
 01187 Dresden
15. 04. Schumann, Günter 
 01723 Wilsdruff
20. 04. Dr. med. Leipart, Brigitte 
 09127 Chemnitz
20. 04. Dr. med. Reinhardt, Marga 
 04157 Leipzig
22. 04. Dr. med. Otto, Manfred 
 01462 Gohlis
23. 04. Dr. med. Bischoff, Dieter 
 02797 Kurort Oybin
24. 04. Dr. med. Bock, Manfred 
 09127 Chemnitz
24. 04. Gergardt, Elena 
 04318 Leipzig
24. 04. Dr. med. Jährig, Volker 
 09212 Limbach-Oberfrohna
25. 04. Dr. med. Horn, Günther 
 02708 Löbau
26. 04. Dr. med. Leipner, Volkmar 
 01558 Großenhain
28. 04. Dr. med. Seeling, Regina 
 08538 Weischlitz

 75 Jahre
02. 04. Dr. med. Waurick, Astrid-Alexandra
 04668 Großbothen
04. 04. Mikrenska, Stefana 
 04103 Leipzig
11. 04. Dr. med. Neumann, Günther 
 01309 Dresden
14. 04. Dr. med. Mydlak, Joachim 
 04107 Leipzig
19. 04. Dr. med. habil. Cerwenka, Wolfgang
 01896 Pulsnitz

21. 04. Dr. med. Bartsch, Sonja 
 01217 Dresden

 80 Jahre
29. 04. Dr. med. Glöckner, Hellmut 
 09618 Brand-Erbisdorf

 81 Jahre
12. 04. Dr. med. Pilz, Elisabeth 
 02827 Görlitz
23. 04. Dr. med. Ziesche, Helmut 
 02625 Bautzen

 82 Jahre
02. 04. Dr. med. Trepte, Lieselotte 
 01689 Weinböhla

 83 Jahre
09. 04. Dr. med. Liebert, Otto 
 04451 Panitzsch

 84 Jahre
18. 04. Koitschew, Koitscho 
 01309 Dresden

 85 Jahre
03. 04. Dr. med. Weiser, Hans-Guido 
 04425 Taucha
06. 04. Prof. Dr. sc. med. Otto, Werner 
 04299 Leipzig
20. 04. Dr. med. Huss, Joachim 
 02953 Bad Muskau
 
 86 Jahre
15. 04. Dr. med. Fischer, Wolfgang 
 04425 Taucha
28. 04. Dr. med. Kolbe, Christel 
 01326 Dresden
29. 04. Dr. med. Schubardt, Ingeborg 
 08645 Bad Elster

 87 Jahre
05. 04. Dr. med. Altekrüger, Hildegard 
 09648 Mittweida
28. 04. Dr. med. Ludwig, Ilse 
 01844 Neustadt

 88 Jahre
23. 04. Dr. med. Bohlmann, Arnold 
 08060 Zwickau
27. 04. Dr. med. Pültz, Karl 
 01558 Großenhain

 89 Jahre
18. 04. Dr. med. Zschache, Helmut 
 01067 Dresden

 92 Jahre
07. 04. Dr. Schumann, Hellmut 
 04808 Wurzen

 96 Jahre
05. 04. Dr. med. Ermisch, Klaus 
 04680 Colditz
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Lykke Aresin wurde am 2. 3. 1921 in Bern-
burg geboren und studierte nach dem Abitur 
an den Universitäten Jena und Göttingen 
Medizin. Ihre Weiterbildung zur Fachärztin 
für Neurologie und Psychiatrie absolvierte sie 
in Jena. Danach war sie als Oberärztin an der 
Medizinischen Akademie in Erfurt mit dem 
Aufbau einer neurologisch-psychiatrischen 
Abteilung beauftragt. 1958 folgte die Habilita-
tion. Durch die Berufung ihres Mannes zum 
Direktor der Universitätsfrauenklinik Leipzig 
und auf den Lehrstuhl für Gynäkologie und 
Geburtshilfe kam sie 1959 nach Leipzig. Sie 
arbeitete als Oberärztin und befasste sich mit 
psychosomatischen und sexuellen Störungen 
von Frauen. Ihre Vorlesungen über Sexualität 
sowie Familienplanung erfreuten sich bei den 
Studenten großer Popularität. Sie übernahm 
1960 die Leitung der an der Leipziger Univer-
sitätsfrauenklinik bereits seit 1949 bestehen-
den Ehe- und Sexualberatungsstelle und kam 
so zur Sexualmedizin.
1964 wurde sie a.o. Professor, 1969 erhielt sie 
eine Professur für Neurologie und Psychiatrie.
Sie war Gründungsmitglied der Sektion Ehe 
und Familie (eingebunden in die Gesellschaf-
ten für Hygiene der DDR) mit und war dort 
bis 1991 stellvertretende Vorsitzende. Die 
Arbeitsgruppe „Medizinische und pädagogi-
sche Probleme der Sexualität“ (die Bezeich-
nung „Sexuologie“ war in der DDR nicht 
möglich) wurde von ihr gegründet und gelei-
tet. Diese AG gehörte zur Sektion Ehe und 

Familie, aus ihr ging die heutige Gesellschaft 
für Sexualwissenschaft e.V. hervor.
Frau Prof. Aresin gehörte zu den Initiatoren 
der Gründung der heute bundesweit agie-
renden Gesellschaft für Sexualwissenschaft 
e.V., Sitz Leipzig und war jahrelang engagiert 
im Vorstand tätig. Die Sektion Ehe und Fami-
lie schloss sich 1991 dagegen dem Dachver-
band der Pro Familia an, schrittweise wurden 
danach die ost- und mitteldeutschen Landes-
verbände gebildet. Frau Prof. Aresin ist Mitbe-
gründerin von Pro Familia Sachsen e.V. (1990) 
und war dessen Vorsitzende bis 1998.
Seit 1972 war Frau Prof. Aresin Delegierte in 
der International Planned Parenthood Federa-
tion (IPPF), dort 6 Jahre Mitglied des Exeku-
tivkommitees und anschließend bis 1993 auch 
Mitglied im höchsten Gremium der IPPF, im 
Central Council. Die DDR war Mitglied der 
IPPF und konnte zwei Delegierte entsenden. 
Aufgrund ihrer Familienpolitik war die DDR 
in der IPPF neben den skandinavischen Län-
dern recht angesehen. Die Regierung verfolgte 
eine pronatalistische Politik. Geburten wurden 
einerseits finanziell gefördert, andererseits 
waren die „Pille“ auf Rezept kostenfrei und 
die Schwangerschafts“unterbrechung“ per Ge-
setz geregelt und ebenfalls kostenfrei.
Frau Prof. Aresin weilte Anfang der 80er Jahre 
zweimal im Auftrag der WHO und einmal als 
Vertreter der IPPF zu mehrwöchigen Gastvor-
lesungen auf Cuba. Sie nahm als Mitglied des 
Central Council an zahlreichen Kongressen in 
Europa, Afrika, Lateinamerika und Japan teil, 
sie hielt dort Vorträge und Workshops zur 
Familienplanung. In das Exekutivkommitee 
der IPPF war sie dreimal für jeweils zwei 
Jahre gewählt worden, wobei erwähnt werden 
muss, dass die Region Europa nur 6 Mitglieder 
in dieses Gremium entsenden kann.
In der DDR wurde sie durch die „Sprech-
stunde des Vertrauens“ bekannt. Von ihr sind 
über 200 wissenschaftliche, zum Teil auch 
populärwissenschaftliche Arbeiten und Hand-
buchbeiträge überwiegend zu sexualmedizi-
nischen Themen erschienen. Sie hielt Vorle-
sungen über Familienplanung und sexuelle 
Problemen; sie führte Weiterbildungen für 
(DDR-)Richter zum Familienrecht durch.
Aufgrund der bis dahin nicht üblichen Offen-
heit erregten die Ende der 70er Jahre von ihr 
herausgegebenen Jugendlexika „Jugend zu 
zweit“ und „Junge Ehe“ großes Aufsehen. Es 
folgten mehrfache Nachauflagen, die jedoch 
schnell vergriffen waren. 1983 gab sie mit 

Prof. E. Günther das Studentenlehrbuch „Sexu-
almedizin“ heraus. 1990 war sie Herausgeber 
und Mitautorin des „Lexikons für Humanse-
xuologie“ und 1996 mit Prof. K. Starke des 

„Lexikons der Erotik“. Von diesem existiert 
auch eine auflagenstarke polnische Ausgabe. 
2005 erschien als Lizenzausgabe „Knaurs 
Lexikon der Erotik“.
In den 80er Jahren setzte sich Lykke Aresin in 
der damaligen DDR mit E. Günther und K. 
Starke für die Liberalisierung des sog. Schwu-
lenparagraphen (§ 175) ein. Es ist somit auch 
ihr Verdienst, dass der § 175 in der DDR ge-
strichen wurde! In der Bundesrepublik wurde 
dieser bekanntlich erst nach der sog. Wieder-
vereinigung abgeschafft.
Frau Aresin kritisiert die „Übersexualisierung“ 
in den Medien allgemein, in Talkshows herr-
sche oft ein „verbaler Exhibitionismus“.
Frau Prof. Aresin widmete sich schon früh-
zeitig der Betreuung und Begutachtung von 
Transsexuellen. Bereits 1976 wurde in der 
DDR eine Verfügung (mit Gesetzes-Charak-
ter) zur Behandlung und Betreuung von Trans-
sexuellen (Namenswechsel, Hormontherapie 
und Möglichkeiten der Operation) erlassen. 
[In der Bundesrepublik gab es dagegen das 
erste Transsexuellengesetz erst 1980.]
1990 gründete L. Aresin eine Transsexuellenbe-
ratungsstelle, verbunden mit einer TS- Selbst-
hilfegruppe. Bis 2000 war diese Einrichtung 
der Beratungsstelle Leipzig von Pro Familia 
Sachsen angeschlossen. Frau Prof. Aresin hat 
bis zum Jahr 2000 über 200 TS betreut und 
begutachtet. Danach beendete sie aus gesund-
heitlichen Gründen diese Tätigkeit.
Ihr Gesundheitszustand hat sich aufgrund 
eines 1994 erlittenen Unfalls zunehmend ver-
schlechtert. Dadurch zwar in ihrer Mobilität 
eingeschränkt hat sie ihre geistigen Aktivi-
täten und Vigilanz unverändert erhalten kön-
nen. Für die nächsten Jahre wünschen wir ihr 
eine Stabilisierung ihrer Gesundheit, damit sie 
sich noch lange ihrem Hobby, der angelsäch-
sischen Literatur widmen kann.
Lykke Aresin war eine international anerkann-
 te Sexualwissenschaftlerin und hat vor allem 
zu DDR-Zeiten maßgeblich zur Anerkennung 
einer selbstbestimmten Sexualität beigetragen. 
Dafür unser Dank und unsere Hochachtung! 
Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag!

Dr. med. Thomas M. Goerlich, 
Medizinische Fakultät

Universität Leipzig

Prof. em. Dr. med. habil. 
Lykke Aresin
zum 85. Geburtstag
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Am 13.2.2006 feierte Professor Dr. Hans-Jür-
gen Heberling seinen 65. Geburtstag; damit 
vollendet sich auch seine lange Berufslauf-
bahn als Kliniker.
Nach dem 1959 in Zeitz abgelegten Abitur 
studierte H.-J. Heberling in Leipzig bis 1965 
Medizin.
Seinem ursprünglichen Wunsch, Kinderchir-
urg zu werden, konnte er nicht folgen; so 
begann er nach der Pflichtassistenz in Borna 
1966 die Facharztausbildung an der Medizi-
nischen Klinik des Bezirkskrankenhauses „St.
Georg“ Leipzig unter der Leitung von Prof. 
Dr. Horst Julich. Diese harte Schule mit der 
Betonung des Wertes präziser Anamneseerhe-
bung und gründlichster klinischer Untersu-
chung des Patienten hat ihn nachhaltig geprägt. 
Viele vom ihm ausgebildete junge Ärzte auf 
dem Weg zum Internisten oder Allgemein-
mediziner haben später dann von dieser Heran-
gehensweise profitiert. Dem fachlichen Profil 
der Klinik entsprechend konzentrierte sich  
H.-J. Heberling zunächst auf kardiopulmonale 
Erkrankungen. 1971 erfolgte die Anerkennung 
als Facharzt für Innere Medizin. Hans-Jürgen 
Heberling, der beim Bau der Mauer gerade 20 
Jahre alt war, erlebte die Situation in der DDR 
als zunehmend einengend. Vorbereitungen zur 

„Republikflucht“ führten in die Stasi-Haft und 
zum Ende der Laufbahn an der Medizinischen 
Klinik des „St. Georg“. In dieser Situation 
fand er ab 1974 bei Prof. Dr. Dieter Lohmann 
im Stadtkrankenhaus Leipzig-Friesenstraße 
die Möglichkeit zum beruflichen Neuanfang 

in einer Atmosphäre, die zum einen frei von 
politischen Repressionen war und zum ande-
ren Innere Medizin auf hohem fachlichen und 
wissenschaftlichen Niveau gewährleistete. Es 
wurde die Aufgabe von H.-J. Heberling, den 
schon bestehenden Diabetes- und Stoffwech-
selschwerpunkt durch die Etablierung einer 
modernen Endokrinologie zu ergänzen. Mit 
Konsequenz und Elan baute er in den nächsten 
Jahrzehnten eine endokrinologische Abteilung 
auf, die bald überregionale Bedeutung hatte 
und zu einem der wenigen endokrinologischen 
Zentren der DDR wurde. Neben den häufigen 
Schilddrüsenerkrankungen waren es vor allem 
der Hyperparathyreoidismus und die Hypo-
physenerkrankungen, die den Arbeitsschwer-
punkt bildeten. Ein weitgespanntes Netz von 
Kooperationen ermöglichte die komplexe Diag-
nostik und Therapie dieser Erkrankungen. 
Schon früh widmete sich H.-J.Heberling auch 
dem Problemgebiet der Osteoporose, die in 
den letzen 1½ Jahrzehnten zu einem seine 
Arbeitsschwerpunkte wurde.
Diese sehr erfolgreichen klinischen Aktivi-
täten in dem „Krankenhaus am Rande der 
Stadt“ waren schon erstaunlich genug; dass 
begleitend dazu aktiv klinisch und zunehmend 
auch experimentell wissenschaftlich gearbei-
tet wurde, bestätigt die Ausnahmestellung, die 
Prof. Dr. D. Lohmann etablieren konnte. Diese 
aktive wissenschaftliche Arbeit wurde in etwa 
100 Publikationen, mehreren Buchbeiträgen  
und ungezählten Vorträgen dargestellt und 
führte H.-J. Heberling 1983 zur Habilitation. 
In den darauffolgenden Jahren wurde zuneh-
mend die zelluläre Ebene durch Arbeit mit 
Schilddrüsengewebekulturen und ab Mitte der 
90er Jahre auch die molekulare Ebene erschlos-
sen und die Ergebnisse in international renom-
mierten Journalen publiziert. Die aussichts-
reiche Platzierung bei dem Bewerbungsver-
fahren um den Lehrstuhl für Innere Medzin/ 
Endokrinologie an der Universität Leipzig ist 
ein weiterer Beleg für die wissenschaftliche 
Qualität ebenso wie die Berufung zum apl. Pro-
 fessor an der Universität Leipzig im Jahr 1996.
Nach langer Tätigkeit als Oberarzt (seit 1981) 
und der Ablehnung mehrerer Berufungen auf 
Chefarztpositionen an anderen Krankenhäu-
sern wurde H.-J. Heberling 1994 Chefarzt des 
Stadtkrankenhauses Friesenstraße, das seiner-
zeit zusammen mit der Robert-Koch-Klinik 
das Städtische Klinikum Leipzig-West bildete. 
Die folgenden Jahre zwischen 1994 und 2006 
waren gekennzeichnet durch einen tiefgreifen-
den Wandel nicht nur im ostdeutschen Gesund-

heitswesen, der vielerorts zu Krankenhaus- 
oder Abteilungsschließungen führte. Trotzdem 
gelang es, das Stadtkrankenhaus medizinisch 
und wirtschaftlich gesund zu entwickeln. Seit 
Beginn des Jahres 2000 gehört die Klinik zum 
Städtischen Klinikum „St. Georg“, wodurch 
sich neue Möglichkeiten ergaben. Eine lang-
fristig gesicherte Perspektive der Klinik ein-
schließlich ihrer Schwerpunkte auf den Gebie-
ten Diabetes und Endokrinologie, Intensivthe-
rapie und nichtinvasive Kardiologie, Gastro-
enterologie und Hämatologie/ Onkologie ist 
durch den Bezug eines Neubaus gegeben, der 
mit Verbindung zur Robert-Koch-Klinik in 
einem herrlichen Parkgelände im Leipziger 
Westen errichtet und 2004 als „Medizinische 
Klinik West“ in Betrieb genommen wurde. 
Die Darstellung des beruflichen Schaffens von 
Professor Heberling bliebe unvollständig, 
wenn man nicht seine Aktivitäten als klini-
scher Lehrer würdigen würde. Mehrere Gene-
rationen von Ärzten wurden vom ihm für die 
Innere Medizin und insbesondere für die 
Endokrinologie und deren wissenschaftliche 
Aspekte begeistert. Einige seiner früheren Mit-
arbeiter und Schüler haben Chefarztpositionen 
übernommen. Die überdurchschnittlich gute 
Versorgung des Leipziger Raumes mit Endo-
krinologen ist zu einem wesentlich Teil sein 
Verdienst. 
Selbstverständlich war für H.-J. Heberling 
auch ein sehr aktives Engagement in vielen 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften und für 
die Weiter- und Fortbildung der Ärzte und des 
Pflegedienstes. Er war langjährig in der Vor-
ständen der Sächsischen Gesellschaften für 
Innere Medizin sowie für Stoffwechselkrank-
heiten und Endokrinopathien tätig.
Hans-Jürgen Heberling gelang es in seiner 
Berufslaufbahn, die Expertise des Spezialisten 
mit dem Gesamtblick des Internisten zu ver-
binden, ambulante und stationäre Betreuung 
der Patienten zu kombinieren und klinische 
Erfahrung durch wissenschaftliche Arbeit zu 
bereichern. Angesichts der Fragmentierung 
des Gesundheitswesens und der unlängst voll-
zogenen Aufgliederung der Inneren Medizin 
in Teilgebiete kommt da Wehmut auf.
Wir wünschen Prof. Dr. Hans-Jürgen Heber-
ling und seiner Familie für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute, seine vielen außermedi-
zinischen Interessen und die Reiselust werden 
keine Langeweile aufkommen lassen.

Dr. med. Jürgen Krug
Dr. med. Bernhard Kottwitz 

Prof. Dr. med. habil. 
Hans-Jürgen Heberling
zum 65. Geburtstag
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Am 15. Februar beging  Professor Christian 
Schwokowski  seinen 65. Geburtstag, was 
Anlaß zu einer Reflexion seines curriculum 
vitae sein soll. Als gebürtiger Ostpreuße 
musste er während des Zweiten Weltkrieges 
wie viele seine Heimat verlassen und kam 
nach äußerst strapaziöser Flucht und vielen 
Umwegen zunächst nach Sachsen-Anhalt. In 
Meseberg/Altm. wurde er 1946 eingeschult 
und besuchte anschließend Grund- und Ober-
schule in Osterburg, wo er 1958 das  Abitur 
bestand. Anschließend wurde er zum Medizin-
studium an der Friedrich-Schiller-Universität 
in Jena immatrikuliert, und setzte nach bestan-
denem Physikum das Studium an der Medizi-
nischen Akademie Erfurt fort, wo er 1964 das 
Medizinische Staatsexamen ablegte.

Im gleichen Jahre konnte er seine vom Ordi-
narius für Chirurgie Professor Werner Usbeck 
betreute Promotionsarbeit „Beobachtungen 
und Ergebnisse beim Krankheitsbild der 
arthrogenen Ulnarislähmung“ erfolgreich ver-
teidigen. Die Pflichtassistentenzeit absolvierte 
Christian Schwokowski bei Professor Gerhart 
Jorns in den Krankenanstalten Arnstadt / Thür. 
Hier erwarb er die Grundlagen für eine wei-
tere wissenschaftliche Tätigkeit und konnte in 
diesem Jahr auch mehrere Publikationen im 
Zentralblatt für Chirurgie veröffentlichen.
Nach knapp einjähriger Tätigkeit als leitender 
Betriebsarzt Im Ambulatorium Bischofferode 
im Jahre 1965 begann er die Facharztausbil-

dung an der Chirurgischen Klinik Weimar. 
Auch hier entstanden mehrere wissenschaft-
liche Publikationen, was  ihm wohl 1968 für 
die Aufnahme in die Chirurgische Universi-
tätsklinik Leipzig unter dem Ordinariat von 
Prof. Werner Kothe nützlich gewesen ist. 
Seine akademischen Lehrer waren hier insbe-
sondere die Professoren Joachim Reichmann, 
Helmut Wolff und Rudolf Schwarzer. 1969 
erhielt er die Anerkennung als Facharzt für 
Chirurgie. Christian Schwokowski war nun 
überwiegend auf visceralchirurgischem Gebiet 
tätig. Neben einer immensen operativen Wirk-
samkeit befasste er sich über viele Jahre mit 
klinischen und experimentellen Untersuchun-
gen zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, 
und publizierte hierzu.

In den folgenden Jahren absolvierte er ver-
schiedene Lehrgänge zur Hochschulmethodik 
und Hochschulpädagogik – seinerzeit eine 
condtio sine qua non für die Habilitation.
Es schlossen sich nun mehrjährige tierexpe-
rimentelle Untersuchungen an, die letztlich in 
der Habilitationsschrift „Tierexperimentelle 
Studien nach subtotaler Dünndarmresektion 
und operativen Verfahren zur Therapie des 
short bowel syndroms“ 1983 ihren Abschluss 
fanden.

Im gleichen Jahr wurde Christian Schwokow-
ski Assoc. Professor und Leiter des Depart-
ments für Chirurgie am Medical College of 
Sciences in Gondar/Äthiopien. 1984 erhielt er 
die Facultas docendi und wurde zum Oberarzt 
der Chirurgischen Universitätsklinik ernannt. 
Wissenschaftlich arbeitete er ab 1985 unter 
dem Ordinariat von Prof. Siegfried Kiene, in 
der Arbeitsgruppe zum Studium von Motili-
tätsstörungen im oberen Gastrointestinaltrakt 
mit. Gleichfalls widmete sich Herr Schwo-
kowski einem für ihn nun immer gewichti-
gerem Thema, nämlich Nachforschungen und 
Publikationen zur Chirurgiehistorie unserer 
Universität. 1988 erfolgte die Ernennung zum 
a. o. Dozenten für Chirurgie.

Nach mehreren Hospitationen im In- und Aus-
land führte Professor Schwokowski 1992 die 
erste laparoskopische Cholecystektomie unter 
Assistenz eines Pioniers dieses Operationsver-
fahrens Prof. Friedrich Götz, an unserer Klinik 
durch.
1992/93 war er für einige Zeit amtierender 
Klinikdirektor und wurde nach Neustrukturie-
rung der Chirurgischen Klinik in drei eigen-

ständige Kliniken für mehr als ein Jahrzehnt 
stellvertretender Klinikdirektor. 1993 erfolgte 
die Ernennung zum apl. Professor und 1994 
die Berufung zum C3-Professor an unserer 
Universität. Durch seine jahrzehntelange ärzt-
liche, wissenschaftliche und Lehrtätigkeit, die 
Christian Schwokowski mit einer  besonderen 
rethorischen Befähigung ausstattete, gelang es 
ihm bei vielen wissenschaftlichen Veranstal-
tungen, wie dem Trendelenburg- und Ueber-
muthsymposium 1994 und 2000 nachhaltigen 
Eindruck zu hinterlassen.

Neben seiner klinischen und Lehrtätigkeit war 
Prof. Schwokowski mehrere Jahre im Fakul-
tätsrat der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Leipzig auch mit hochschulpolitischen 
Sachfragen befasst.

Die Zahl seiner Vorträge, Publikationen und 
Buchbeiträge umfasst die stattliche Anzahl 
von 207. Von seinen ehemaligen Mitarbeitern 
sind mehrere leitende Chefärzte in großen 
Chirurgischen Kliniken geworden, was ihn 
stets ehrte und auch stolz machte. Sein Füh-
rungsstil war nie autoritär, sondern sachlich, 
korrekt, diszipliniert, aber auch bestimmt.

Die „Leipziger Chirurgenschule“ hat er von 
seinen Lehrern übernommen, bewahrt und sei-
nen Assistenten weiter vermittelt. Die selbst 
praktizierte „Patientennähe“ hat er vielen sei-
ner Kollegen und engeren Mitarbeitern stets 
ans Herz gelegt. Für viele Mitarbeiter, ehema-
lige Assistenten, Freunde und Patienten ist es 
kaum vorstellbar, dass eine fortwährend so 
aktive und dynamische Persönlichkeit aus 
dem Berufsleben ausscheidet. Wer Herrn Prof. 
Schwokowski lange Jahre kennt, weiß genau, 
dass er nach einer fast 42-jährigen ärztlichen 
Tätigkeit keinesfalls einer Tat- oder Ratlosig-
keit anheim fallen wird.

Neben einem schon bevorstehendem ersehn-
tem privaten Betätigungsfeld, wird er noch 
einige Zeit benötigen, um seine in Jahrzehnten 
gesammelten Schriften, Dokumente und Auf-
zeichnungen in einer Chirurgiehistorie nieder-
zuschreiben.
In alter Verbundenheit wünsche ich ihm hier-
für vor allem Gesundheit, Vitalität, Kreativität 
und mit den Worten von Cicero ein Alter mit 
dem Aroma der Jugend.

 

Prof. Dr. med. habil.Uwe Eichfeld, Leipzig

Prof. Dr. med. habil. 
Christian Schwokowski
zum 65. Geburtstag
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Herr Dr. Johannes Leonhardt ist tot. Dies 
ruft nicht nur Bestürzung bei seiner Fami-
lie und den Kollegen, die ihn kannten und 
schätzten hervor. Der Tod von Dr. med. 
Leonhardt hat auch große Unsicherheit 
bei einigen tausend Patienten in Lößnitz 
und Umgebung zur Folge. Für sie war er 
gleichsam die „Droge Arzt“. Sie werden 
sich nun einen neuen Hausarzt suchen 
müssen und dieser wird es schwer haben, 
den Maßstäben, die Dr. Leonhardt gesetzt 
hat, gerecht zu werden.

Johannes Leonhardt wurde am 5. Septem-
ber 1952 in Zschorlau im Landkreis Aue 
als eines von 5 Kindern der Familie gebo-
ren. Für die Eltern war es auch in dieser 
von stalinistischen Drangsalierungen ge-
prägten Zeit selbstverständlich, ihre Kin-
der mit einer durch christliche Ideale 
geprägten Weltanschauung aufwachsen 
zu lassen. 
Johannes Leonhardt legte in Aue das Abi-
tur ab und begann 1973 in Leipzig Medi-

zin zu studieren. Kommilitonen berichten 
aus dieser Zeit, dass Johannes Leonhardt 
seine Anschauungen auch unter den 
Bedingungen des sozialistischen Studien-
betriebs nicht nur verteidigte, sondern 
lebte. Wer in dieser Zeit studiert hat oder 
anderweitig etwas erreichen wollte, weiß, 
dass zu solcher Haltung eine gehörige 
Portion Mut, Zivilcourage und Standhaf-
tigkeit gehörten. Der Verstorbene wies 
diese Eigenschaften in besonderem Maße 
auf.
1979 begann er mit der Ausbildung zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin, angestellt 
im Stadtambulatorium Lößnitz. Bald be-
reits hatten die Kleinstädter ihren „Leo“ 
ins Herz geschlossen. Er zeichnete sich 
nicht nur durch eine hohe diagnostische 
Treffsicherheit aus, die auch mich als spä-
terhin in der Klinik tätigen Arzt vielfach 
in Erstaunen versetzte. Dr. Leonhardt war 
der Hausarzt schlechthin: Er konnte zuhö-
ren und „zupacken“. Er erklärte scheinbar 
jedem alles; für schwierige Zusammen-
hänge sah ich bei den Patienten nicht sel-
ten beschriftete Zeichnungen aus der 
Hand des Kollegen. Nicht zuletzt ver-
mochte er es, seinen Patienten das Gefühl 
zu vermitteln, als sei er nur jeweils für 
sie/ihn da.
Herr Dr. J. Leonhardt wurde Facharzt für 
Allgemeinmedizin 1983. Sich trotz der 
erheblichen beruflichen Belastung noch 
Dr. med. nennen zu können, gelang ihm 
1991. 
Die politische Wende 1989/90 führte ihn 
als CDU-Abgeordneten mit überzeugen-
den Mehrheiten zunächst in den Kreistag 
Aue, später dann bis zuletzt ins Stadtpar-
lament seiner Wahlheimat Lößnitz.  
Mit der Niederlassung in eigener Praxis 
1991 begann ein neuer Abschnitt: Sein 
Arbeitstag hätte nunmehr fast beliebig 
lang sein können. Gezwungenermaßen 

musste er sich mit der Spanne von 7:30 
Uhr bis meist gegen 23:00 Uhr „begnü-
gen“. Wann er schriftliche Arbeiten erle-
digte, bleibt ein Geheimnis. Dr. Leon-
hardt führte eine der größten hausärzt-
lichen Praxen in Sachsen. Die Patienten 
nahmen auch längere Wartezeiten in Kauf, 
um von ihm behandelt zu werden.

Bereits seit einigen Jahren fragten sich 
viele Freunde, Bekannte und Patienten, 
ob er würde dieses Pensum auf Dauer 
durchhalten können. Nun ist Dr. Leon-
hardt im Alter von 53 Jahren verstorben, 
viel zu zeitig für Familie, seine Freunde 
und Patienten. Sein Ableben stellt auch 
die in der Region verbleibenden Haus-
ärzte vor Schwierigkeiten in der Sicher-
stellung der Versorgung. Die Patienten 
sollen nicht die Leidtragenden des nun-
mehr sichtbar manifestierten Arztmangels 
in der Region sein. Gleichwohl ist uns 
Kollegen der frühe Tod von Herrn Dr. 
Leonhardt eindringliche Warnung, zumal 
verschiedene seiner Äußerungen aus dem 
vergangenen Jahr darauf schließen lassen, 
dass die krankhaften Auswüchse unseres 
derzeitigen Gesundheitssystems ihn viel 
mehr Kraft kosteten, als das Engagement 
für seine Patienten. 

Wenn ich heute an Johannes Leonhardt 
denke, dann sehe ich vor mir einen Arzt 
und Freund, dessen Leben mit dem seiner 
Patienten verbunden erschien. Ich wün-
sche mir, dass auch mein Hausarzt, den 
ich in hoffentlich erst vielen Jahren wirk-
lich brauchen werde, etwas von diesem 
Johannes Leonhardt  hat.

Dr. med. Steffen Liebscher

Nachruf für 
Dr. med. Johannes Leonhardt
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Malerei und Zeichnungen
Dieter Beirich, Karen Graf, Peter Graf, 
Hans Kutschke, Almut Zielonka

Fünf Künstler und Künstlerinnen, unter-
schiedlichen Alters, unterschiedlicher 
Erfahrung, haben sich unter dem Motto 
„Inundauslandschaft“ zusammen getan. 
Dieter Beirichs im Atelier gemalte, farb-
flächenartige, reduzierte, dunkelfarbige, 
pastose Bilder sind die Summe von Land-
schaftseindrücken, die er in unzähligen, 
kleinen flüchtigen Skizzen „notiert“ hat. 
Beim Malen fließen innere Stimmungen 
in die jeweilige Arbeit ein. Von enger 
 Verbundenheit zur Natur – die teilt sie mit 
ihrem Mann und Kollegen Peter Graf – 
zeugen ebenso die Landschaften von 
Karen Graf. Ihr gelingt es, ihren ebenfalls 
im Atelier entstandenen Arbeiten eine 
bestimmte Aura zu verleihen. Ihre Sujets 
sind auf Wesentliches konzentriert: ein 
Stück Hügelland, eine Straßenecke im 
Süden, einen Blick auf alte Bäume im 
Park oder eine Herbststimmung beispiels-
weise. Die Farben wirken gedämpft, ein 
wenig rauchig. In Peter Grafs poetische 
und phantasievoll überhöhte Malerei fin-
det Natur und Landschaft in vielerlei 
Form Eingang: sei es als ein aufs Viel-
fache vergrößertes Insekt, das sich ins 
Auto verirrt hat, oder als Verweis auf die 
Kunstgeschichte. In seinen Bildern aus 

Realität und Traum findet man „Caspar 
Davids Gehege“ ebenso wie eine toska-
nische Landschaft mit Pinien und Zypres-
sen. Bei Hans Kutschke ist Natur – bei-
spielsweise ein gemaltes Feld – eher sinn-
bildhafter Raum, wo sich der Mensch in 
Bangigkeit wie in Hoffnung zeigt. Aber 
auch erlebte Landschaft – etwa die Itali-
ens – wird unmittelbar zum Bildinhalt. 
Bei Almut Zielonka, wie Hans Kutschke 
in Bautzen arbeitend, erscheint Land-
schaft reduziert und meditativ. Ihre Bilder 
sind wohl in hohem Maße Spiegel innerer 
Befindlichkeit.

Dr. Ingrid Koch

Ausstellung im Foyer und in der  
4. Etage der Sächsischen Landesärzte
kammer, 15. März bis 14. Mai 2006, 
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr, 
Vernissage: 16. März 2006, 19.30 Uhr
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